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Industrie in  
großer Sorge

Druck durch explodierende Energiepreise

Gas, Strom und Kraftstoffpreise – die hohen Kosten für die Versorgung mit Energie drohen  
die heimische Wirtschaft massiv zu schwächen und verheißen für den gesamten Wirtschaftsraum 

nichts Gutes. Denn die Wettbewerbsfähigkeit steht angesichts maroder Verkehrswege  
und fehlender Fachkräfte ohnehin bereits unter erheblichem Druck.

Text: Hans Peter Langer     |     Fotos: aquatherm, Carsten Schmale, Pixabay, Schäfer&SIS Interlogistik, Siegener Versorgungsbetriebe
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Die Krise in der Gasversorgung ist längst auf dem Strommarkt 
angekommen. Die Strompreise am Terminmarkt haben sich 
mittlerweile verzehnfacht, womit die deutschen Strompreise 
für die Industrie aktuell zehn Mal so hoch liegen wie etwa im 
benachbarten Frankreich. Das hat Folgen – auch für die hei-
mische Wirtschaft. „Eine vergleichbare Situation zur heutigen 
haben wir noch nicht erlebt“, berichtet Maik Rosenberg, Ge-
schäftsführer der aquatherm GmbH. Die Kunststoff-Rohrlei-
tungssysteme des Unternehmens mit Sitz in Attendorn werden 
weltweit geschätzt. Zum Einsatz kommen die Produkte bei 
Trinkwasseranwendungen, im Heizungsanlagenbau, beim 
Brandschutz, der Klima- und Kältetechnik sowie bei Flächen-
heiz- und Kühlsystemen. Die Produktion erfordert viel Energie, 
in erster Linie Strom für den Maschinenpark. „Wie die meisten 
mittleren und größeren Betriebe in Südwestfalen beschaffen 
wir unsere elektrische Energie über die Energiebörse in Leipzig, 
und zwar immer für das Folgejahr.“ Daher wirke sich die aktu-
elle Lage noch nicht auf das laufende Geschäftsjahr aus, er-
läutert Maik Rosenberg. Allerdings habe man sich noch nicht 
für 2023 eindecken können: „Das derzeitige Preisniveau würde 
eine Verfünffachung unserer Energiekosten bedeuten. Damit 

könnten wir in vielen Märkten nicht mehr wettbewerbsfähig 
auftreten.“ 

Die Exportquote des Attendorner Familienunternehmens liegt 
bei 90 %. Man konkurriere mit Wettbewerbern weltweit, die 
schon vor der aktuellen Energiekrise von deutlich geringeren 
Strompreisen profitierten. „Deutschland hat sei jeher mit die 
höchsten Strompreise in Europa; das war schon lange vor dem 
russischen Krieg in der Ukraine so. Jetzt beobachten wir im 
internationalen Umfeld bei uns auch noch die höchsten Preis-
anstiege. Man muss ehrlich fragen, wie es so weit kommen 
konnte!“ Für aquatherm, einen von mehr als 150 Weltmarkt-
führern in Südwestfalen, eine durchaus ernste Situation: Die 
Marktführerschaft setzt voraus, dass die Stärken im interna-
tionalen Wettbewerb voll ausgespielt werden können. Die ex-
orbitanten deutschen Energiepreise hingen da beim Sprint in 
die Zukunft wie Blei an den Füßen, meint Maik Rosenberg.

Eigene Effizienzmaßnahmen zur Energieeinsparung seien um-
gesetzt, Prozess- und Verbrauchsstrukturen, beispielsweise 
durch Energierückgewinnungsverfahren, längst optimiert. 
„Wenn wir diese Potenziale nicht schon vor geraumer Zeit ge-
hoben hätten, stünden wir heute nicht dort, wo wir sind. Das 
gilt im Prinzip für die allermeisten Betriebe.“ Immerhin sei die 
Kostenbelastung nicht erst seit diesem Jahr hoch; sie habe 
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preises für mittelständische Unternehmen auf einem wettbe-
werbsfähigen Niveau. Ein Vorteil: Unternehmen wären kosten-
technisch planbar abgesichert und nicht gezwungen, höhere 
Belastungen über Preisaufschläge an die Kunden und Endver-
braucher weiterzureichen. 

Fast alle Unternehmen müssen beim Strom völlig neu kalku-
lieren. „Wir benötigen Strom in erster Linie für eine überschau-
bare Zahl an Produktionsmaschinen. Lagen die Kosten für 
Strom und Gas in den vergangenen Jahren im Bereich von 
330.000 €, werden sie 2024 vermutlich bei ca. 1,6 Mio. € lie-
gen“, rechnet Christoph Hauck, Geschäftsführer der Albrecht 
Bäumer GmbH & Co. KG in Freudenberg, vor. Der Weltmarkt-
führer für Maschinen und Anlagen zum Schneiden und Ver-
arbeiten von Schaumstoffen sei damit zwar nicht in dem Ma-
ße betroffen, wie etwa energieintensive Unternehmen. Einige 
Maßnahmen seien schon vor geraumer Zeit getroffen worden, 
wie die Umstellung beim Licht auf LED-Technik. Gas werde 
nicht für die Fertigung, sondern nur zum Heizen benötigt. Zu-
dem verfügt der Betrieb noch über einen langfristigen Gasver-
trag. Aber auch der läuft im kommenden Jahr aus, was schon 
jetzt Sorgen auslöse. 

Christoph Hauck: „Wir haben uns frühzeitig Gedanken ge-
macht, was im schlimmsten Fall, wenn nämlich im Winter kein 
Gas mehr fließen würde, zu tun ist. Eine zentrale Frage war: 
Wie wollen wir unsere Werke und Büros heizen?“ Denkbar sei, 
die Mitarbeiter in den Büros, wo möglich, ins Homeoffice zu 
schicken. Zwei der drei Werke in Freudenberg könnten mit 
mobilen, ölbetriebenen Heizlüftgeräten beheizt werden. Dabei 
werde die warme Luft direkt in die Hallen geblasen. Mehrere 
Leihgeräte wurden vorsorglich reserviert. „Als problematisch 
erweist sich der Grundriss eines unserer Werke, das sehr ‚ver-
schachtelt‘ ist. Hier könnten wir auf einen großen Öltank zu-
rückgreifen, der sich dort befindet. Angesichts der aktuellen 
Ölpreise kann das aber nur eine Option für den absoluten Not-
fall sein“, verdeutlicht Christoph Hauck. Die Temperaturen 
werden auf 19 Grad heruntergefahren, um unbedingt arbeits-
fähig zu bleiben. 

Der Geschäftsführer sieht vor allem ein Problem: Selbst, wenn 
es gelänge, das Unternehmen im Krisenfall arbeitsfähig zu 
halten, müsse dies auf Sub-Lieferanten noch lange nicht zu-
treffen. „Bekommen wir dann weiter unser Vormaterial? Kön-
nen Lieferzeiten wie gewohnt eingehalten werden? Wir wissen 
es nicht. Niemand kann uns das heute sagen.“ An die politi-
schen Entscheidungsträger richtet er die klare Erwartung, dass 
Versorgungssicherheit endlich in alle Richtungen diskutiert 
werde. Stattdessen zeige nicht nur die Positionierung zum 
Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, dass es nach wie vor Ta-
bus und Widersprüchlichkeiten gebe. „Uns hilft das in der jet-
zigen Situation nicht“, so Christoph Hauck. „Das Ziel muss 
vielmehr sein, jetzt ausnahmslos alles in die Waagschale zu 
werfen, um die Wirtschaftskraft dauerhaft zu erhalten.“

Für Betriebe wie Privatpersonen unmittelbar spürbar waren 
von Beginn an die in die Höhe schnellenden Kraftstoffpreise 
an den Tankstellen. Spediteure mussten sich schnell entschei-

auch vorher schon Spitzenwerte erreicht. Da lag es nicht zu-
letzt auch im eigenen Interesse, Verbesserungen umzusetzen. 

Forderung nach wettbewerbsfähiger und  
verlässlicher Energieversorgung 
Natürlich könne hier und da noch eine kleine Photovoltaik-
Fläche auf einem Hallendach genutzt werden, „aber damit 
lösen wir nicht die gewaltigen Herausforderungen, denen wir 
ausgesetzt sind. Helfen kann und muss in der aktuellen Lage 
die Politik – und zwar mit maximal wirksamen Maßnahmen“, 
fordert Maik Rosenberg. So könne niemand die Kopplung des 
Strompreises an den Gaspreis noch ernsthaft begründen. Beim 
sogenannten „Merit-Order“-System zum Handel von elektri-
schem Strom bestimmt das teuerste Kraftwerk den Börsen-
preis. Ursprünglich zur Unterstützung des Ausbaus erneuer-
barer Energien gedacht, führt diese Regulatorik mittlerweile 
zu unbeabsichtigten extremen Kostensteigerungen. „Das Sys-
tem mutet in dieser Krise geradezu abenteuerlich an, wenn 
Betriebe angesichts der hohen Energiekosten um ihr Überleben 
kämpfen müssen.“ 

Wichtiger ist aus Sicht des Attendorners deshalb, dass Berlin 
eine wettbewerbsfähige und verlässliche Energieversorgung 
für die Wirtschaft in allen Bereichen sicherstellt. Eine Anspie-
lung auf die schon vor Monaten angekündigte Einführung 
eines klar definierten und fest kalkulierbaren Industriestrom-
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den, wie sie mit den Preissteigerungen umgehen. „Seit jeher 
praktizieren wir die Weitergabe von Preisschwankungen an 
nahezu alle unserer Kunden. Vereinzelt gab es Ausnahmen mit 
abweichenden Lösungen. Als die Dieselpreise Anfang März 
sprunghaft stiegen, konnten wir das System der Weitergabe 
auch mit den Kunden vereinbaren, die zuvor ausgenommen 
waren“, erklärt Markus Schwope von Schäfer&SIS Interlogistik 
in Neunkirchen. Ausgehend von einer festgelegten Bezugs-
größe würden Preisschwankungen so automatisch ausgegli-
chen. Dies erspare tägliches Nachverhandeln und schaffe auf 
allen Seiten eine bessere Planbarkeit. „Mit der neuen Situation 
mussten größere Preissprünge zeitnah gedeckt werden. Des-
halb orientieren wir uns seit dem Frühjahr an einem wöchent-
lich neu festgelegten Referenzwert – mit dem erfreulichen 
Ergebnis, dass ausnahmslos alle Kunden diesen Weg mitge-
hen.“ Der Logistikexperte führt dies auch auf die engen und 
vertrauensvollen Beziehungen zurück, die Spedition und Kun-
den miteinander verbänden. 

Allerdings rufen die Preissteigerungen beim Diesel auch nega-
tive Nebeneffekte hervor. Die Schäfer&SIS Interlogistik verfügt 
selbst über einen eher kleinen Fuhrpark mit rund 50 Lkw. Daher 
wird auf eine ganze Reihe weiterer Transportunternehmen 
zurückgegriffen, die Lkw und Fahrer bereitstellen. „Wir sehen 
mit großer Sorge, dass es hier in dem einen oder anderen Fall 
Liquiditätsengpässe gibt. Immerhin müssen die Betriebe auch 
bei den Kraftstoffpreisen immer erst in Vorleistung gehen. Ei-
nige Unternehmen fallen komplett aus dem Markt oder redu-
zieren ihren Fuhrpark, sodass uns am Ende weniger Transport-
raum zur Verfügung steht.“ Die Transporte von Schäfer&SIS 
Interlogistik erfolgen sämtlich auf der Basis von dieselbetrie-
benen Lkw. Trotz gestiegener Preise ein Vorteil in der gegen-
wärtigen Situation, meint Markus Schwope. Schwierig wird es 
für gasbetriebene Fahrzeuge. Hier sind die Preise schon vor 
dem Frühjahr deutlich gestiegen. Inzwischen mehren sich die 
Stimmen von Spediteuren, die unter dem Druck der Energie-
preise aus dieser Technologie wieder aussteigen wollen oder 
es zumindest erwägen. 

Druck verspürt die Branche aber auch von anderer Seite: Die 
Wirtschaftsleistung ist rückläufig. Markus Schwope: „Beim 
Stückgut verzeichneten wir in den zurückliegenden acht Mo-
naten einen Rückgang von 5,5 %, bei den Teil- und Komplett-
ladungen ist der Rückgang sogar noch stärker ausgeprägt.“ 
Seit dem frühen Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen seien 
die Aufträge zurückgegangen. Die sonst saisonübliche Herbst-
belebung, so scheint es, bleibt aus. 

Zu beobachten seien zudem sehr hohe Lagerbestände bei den 
Kunden. Und auch die Lagerflächen, die Schäfer&SIS Interlo-
gistik zur Verfügung stelle, seien „zum Bersten voll“, betont 
Markus Schwope. „Das hat Veränderungen für das Transport-
wesen zur Folge, denn damit entwickelt sich der Bezug von 
Neuware entsprechend zurück.“ Nicht einfacher macht die 
Arbeit die für Jahre vollgesperrte „Lebensader“ A45. „Wo wir 
uns bislang Unternehmen aus dem Ruhrgebiet bedienen konn-
ten, um Ware beispielsweise aus Wittgenstein nach Österreich 
zu transportieren, orientieren sich die Partner inzwischen an 

Aufträgen, die sie ohne Durchfahren der Stadt Lüdenscheid 
abwickeln können. Das merken wir deutlich.“

Nicht nur energieintensive Betriebe machen sich derzeit Ge-
danken um die Gasversorgung. „Auch viele unserer Haushalts-
kunden sind zutiefst beunruhigt über die Preisentwicklung und 
die Diskussionen über die drohende Gasmangellage in Deutsch-
land“, beschreibt Thomas Mehrer, Geschäftsführer der Siege-
ner Versorgungsbetriebe GmbH, die gegenwärtige Situation. 
„Dass die Gasspeicher bereits jetzt zu 90 % gefüllt sind, ist erst 
einmal ein gutes Zeichen. Damit haben wir die Chance, gut in 
den Winter zu starten. Ob wir dann ohne eine Mangellage ins 
nächste Frühjahr kommen, kann im Moment niemand seriös 
voraussagen. Nach den Berechnungen der Bundesnetzagentur 
droht diese bereits ab Mitte November, sofern wir durch einen 
kalten Witterungsverlauf ein negatives Handelssaldo mit un-
seren europäischen Nachbarn haben und die Einsparziele von 
20 % nicht erreicht werden.“ Nach Einschätzung des Energie-
experten würde sich eine solche Mangellage jedoch nicht so-
fort flächendeckend in Deutschland ergeben, sondern sich 
regional sehr unterschiedlich auswirken. 

Mangellage hin oder her: Für Thomas Mehrer ist es jetzt nicht 
an der Zeit, zurückzublicken. „Wir alle haben von günstiger 
Energie profitiert. Das ist jetzt vorbei. Wir müssen uns darauf 
einstellen, dass wir das alte Preisniveau für Gas und Strom 
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nicht wiederbekommen werden. Selbst dann nicht, wenn auch 
in Deutschland regulierend in die Preise eingegriffen wird.“ 
Aktuell geht es für den Geschäftsführer der Siegener Versor-
gungsbetriebe und seine Mannschaft darum, den möglichen 
Ablauf eines Krisenszenarios mit allen betroffenen Akteuren 
so gut wie möglich vorzubereiten. „Wir mussten feststellen, 
dass sämtliche Krisenpläne nicht darauf ausgerichtet waren, 
dass wir möglicherweise über einen längerfristigen Lieferstopp 
von russischem Erdgas sprechen. Im sogenannten Notfallplan 
Gas gingen alle Akteure eher von kurzfristigen, technisch ba-
sierten Lieferunterbrechungen aus.“ Für Mehrer und die SVB 
ist das Ziel ganz klar: Abschaltungen sollen so lange wie mög-
lich vermieden werden. So hebt er hervor, dass man seit Wo-
chen mit den von einer möglichen Abschaltung zuerst betrof-
fenen Großkunden am Netz der SVB im engen Dialog stehe. 
„Hier geht es darum, Reduktionspotenziale auszuloten, die 
möglichst ohne wirtschaftliche Kollateralschäden umgesetzt 
werden können.“ 

Aber auch an anderer Stelle geht der Blick der SVB nach vorn. 
„Die zwischenzeitliche Preisentwicklung für Gas und Strom 
führt dazu, dass viele Kunden wieder zurückkommen, weil der 
Versorger, zu dem sie gewechselt waren, den Geschäftsbetrieb 
entweder eingestellt oder sie einfach gekündigt hat.“ Für Meh-
rer ist das Renaissance Teil 1. Für den zweiten Teil führt der 
Volkswirt den notwendigen Umbau der Energieversorgung in 
den nächsten Jahren an. „Als Stadtwerk sind wir der geborene 

Partner für Kommunen, Wirtschaft und Kunden, wenn es um 
Lösungskonzepte für die Umsetzung der Themen Energie-, Ver-
kehrs- und Wärmewende geht.“ Laut Mehrer sind die zu täti-
genden Investitionen immens. 

Aus Sicht des Geschäftsführers der SVB gehe es vielmehr dar-
um, einen ausgewogenen Technologiemix anzustreben, der für 
die Zukunft eine maximale Versorgungssicherheit gewährleis-
te. Für Mehrer zählt dazu die Geothermie genauso wie Wasser-
stoff und Gas. Eine zentrale Rolle spiele auch der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. Mehrer verweist darauf, dass die SVB 
bereits seit Anfang 2021 an der Realisierung des ersten PV-
Freiflächenprojektes in der Region arbeitet. „Wenn alles gut 
geht, dann werden wir ab April 2023 den ersten Strom daraus 
erzeugen.“ Weitere Projekte sollen folgen. Dass der Ausbau der 
Erneuerbaren in der Vergangenheit nicht schneller voranging, 
sei im Wesentlichen auf die zugrundeliegenden rechtlichen 
Hürden und Verwaltungsabläufe zurückzuführen. „Wenn die 
Genehmigung eines Windparks in Deutschland in der Vergan-
genheit sieben Jahre dauerte, zeigt das, wo wir stehen!“
Potenzial sieht Mehrer für die Region sowohl bei der Windkraft 
als auch für die Photovoltaik. „Bei der Photovoltaik geht es mir 
nicht um die Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung von 
Flächen. Wir müssen vielmehr in Koexistenzen denken.“ Hierzu 
auch die Flächen der Talsperren in die Betrachtung einzube-
ziehen, hält er für richtig. So kann sich der Geschäftsführer der 
SVB auch vorstellen, den späteren Betrieb der Anlagen und die 

Thomas Mehrer,  

Geschäftsführer der 

Siegener Versor-

gungsbetriebe 

GmbH, spricht sich 

für einen aus- 
gewogenen Techno-

logie-Mix aus.



Wirtschaftsreport     Okt 22 9

regionale Vermarktung des Stroms zu übernehmen. Potenzia-
le für Photovoltaik habe die Region auch mit Blick auf Kalami-
tätsflächen, die planerisch verfügbar gemacht werden sollten.
Noch einmal auf das Thema Energiepreisniveau angesprochen, 
hat Mehrer klare Erwartungen an die Politik: „Der Bund muss 
jetzt schnellstmöglich ein Sondervermögen für Stadtwerke 
auflegen. Wenn das für die Bundeswehr geht, dann muss das 
für Stadtwerke erst recht gehen. Denn die Energiepolitik ist 
seit dem 24. Februar auch Teil der deutschen Sicherheitspolitik. 
Mit Blick auf die zusätzlichen Abgaben, die wir für den Bund 
bei den Kunden jetzt in Rechnung stellen, ist die Entwicklung 

der Forderungsausfälle schwer einzuschätzen.“ So liefen viele 
Stadtwerke Gefahr, in einen Liquiditätsengpass zu geraten. Das 
Stabilisierungspaket der Bundesregierung zur Rettung von 
Uniper habe den Zusammenbruch des deutschen Gasmarktes 
abgewendet. „Es sind aber einige handwerkliche Fehler dabei 
unterlaufen, die für uns Stadtwerke ein Risiko darstellen.“ Auf 
der einen Seite die Belastung zu erhöhen und auf der anderen 
Seite mit der Gießkanne zu entlasten, sei nicht die richtige 
Wahl der Mittel. „Hier muss der Staat entschieden differenzie-
ren und die Mittel dort einsetzen, wo sie am meisten benötigt 
werden“, unterstreicht der Volkswirt. 

Bundesnetzagentur informiert über die aktuelle  
Gasversorgung in Deutschland
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) stellt regelmäßig die ak-
tuelle Lage zur Gasversorgung in Deutschland auf ihrer Web
seite dar. Hierbei bedient sie sich unterschiedlicher Quellen. 
Zudem fließen auch Berechnungen in die Grafiken und Dar-
stellungen mit ein. Details zur Gasversorgung in Deutsch-
land gibt es somit unter bundesnetzagentur.de im Bereich 
Fachthemen.

Aktuelle Strommarktdaten gibt es über SMARD
Mit der Informationsplattform der Bundesnetzagentur 
SMARD werden seit 2017 online aktuelle Daten über den 
deutschen Strommarkt veröffentlicht. Die auf SMARD ver-
öffentlichten Daten geben einen aktuellen und umfassenden 
Überblick über das Geschehen am Strommarkt. Hintergrund-
artikel erläutern wichtige Begriffe und Zusammenhänge. Ein 
ansprechendes Design mit leicht verständlichen Grafiken 
bietet einen einfachen, zweisprachigen Zugang zum Infor-
mationsangebot. Details sind abrufbar unter smard.de/.

NRW.Energy4Climate unterstützt
Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit der Gründung von 
NRW.Energy4Climate eine neue Landesgesellschaft ge-
schaffen, die allen Akteuren, somit auch der gewerblichen 
Wirtschaft, seine Unterstützung bei der Umsetzung von 
Maßnahmen für den Klimaschutz und die Energiewende an-
bietet. Auf deren Webseite gibt es reichlich Informationen 
zum Beispiel zu den Themen Energieeffizienz, Stromerzeu-
gung mittels Photovoltaik etc. Mit dem Förder.Navi steht 
zudem ein praktisches Tool zur Suche von Förderprogram-
men im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz zur Ver-
fügung. Mehr unter energy4climate.nrw/.

Das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz –  
Eine IHK-Plattform
Mit dem „Unternehmensnetzwerk Klimaschutz – Eine IHK-
Plattform“ (UNK) bietet die IHK-Organisation ein deutschland
weites Angebot für Unternehmen, die aktiv zum Klimaschutz 
beitragen möchten. Im Mittelpunkt steht der praxisorientierte 
Austausch über Erfahrungen, Chancen und Herausforderun-
gen im betrieblichen Klimaschutz. Das Netzwerk will mög-
lichst vielen Unternehmen den Einstieg, aber auch das Vor-

ankommen im Klimaschutz erleichtern. Mehr dazu unter 
klima-plattform.de/.

Energieeffizienz-Experten finden
Mit der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme 
des Bundes besteht ein bundesweites Verzeichnis nachweis-
lich qualifizierter Fachkräfte für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren. Die rund 13.000 gelisteten Experten kommen 
aus dem gesamten Bundesgebiet und sind in Energiebera-
tung, Architektur, Ingenieurwesen sowie Handwerk tätig. 
Sie decken mit ihrem Fachwissen die gesamte Gebäude-
bandbreite ab. Mehr unter energie-effizienz-experten.de/.

IHK ecoFinder: Kostenfreie Datenbank für  
die Umwelt- und Energiebranche
Als „grünes Branchenbuch“ für Unternehmen der Umwelt- 
und Energiebranche hat die IHK-Organisation die Inter
netplattform ecoFinder als kostenfreie Datenbank für 
Anbieter und Suchende geschaffen. Sie bietet einen bun-
desweiten Überblick über Dienstleistungsunternehmen, Be-
rater, Hersteller und Händler in der Umwelt- und Energie-
branche und dient der direkten Kontaktanbahnung mit 
potenziellen Kunden und Partnern im In- und Ausland. 
Entsprechende Dienstleister und Unternehmen findet man 
unter ihk-ecofinder.de.

Energieberaterbroschüre der südwestfälischen IHKs
Die Industrie- und Handelskammern Arnsberg, Hagen und 
Siegen haben schon vor Jahren eine Broschüre mit Kontakt-
daten und Beratungsschwerpunkten von Energieberatern 
aus Südwestfalen geschaffen. Diese wird jährlich aktuali-
siert. Sie soll für mehr Transparenz sorgen und aufzeigen, 
welche Energieberater mit welchen Schwerpunkten im Rah-
men des Förderprogramms „Bundesförderung der Energie-
beratung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in 
den Kammerbezirken zur Verfügung stehen. Zur Broschüre 
geht es über die Webseite der IHK Siegen (ihk-siegen.de, 
Seiten-ID: 1002 – unter Downloads).

Weitere informative Verlinkungen zum Thema gibt es auf 
der Internetseite der IHK Siegen, zum Beispiel über die Sei-
ten-ID 4188.

Informationen für Betriebe auf einen Blick
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IHK: Energiewende bleibt „auf der Strecke“

Marode Straßen und Bürokratie-Chaos behindern Schwertransporte

A45 ist die A4 Richtung Köln unsere Nabel­
schnur. Sie hängt am seidenen Faden, seitdem 
eine Brücke bei Untereschbach vor wenigen 
Tagen für Transporte über 78 Tonnen gesperrt 
werden musste. Marode Brücken und Straßen 
sperren uns in der Region geradezu ein“, be­
schreibt Fabian Jung von der Spedition Bender 
GmbH die katastrophale Situation. 

16 Mio. Blatt Papier für den Transport  
von Windanlagen
Hinzu kommt, dass die Transporte für die Spedi­
tionen zeitlich und finanziell kaum noch kalku­

Mindestens 1.000 neue Windenergieanlagen 
sollen nach dem Willen der nordrhein-westfäli­
schen Landesregierung bis 2027 neuerrichtet 
werden. Ein ambitioniertes Ziel, dessen Erreichen 
jedoch durch Missstände in einem Bereich ge­
fährdet wird, über den in politischen Kreisen ge­
meinhin nicht viel gesprochen wird: die Schwer­
transporte. „Kaum jemand weiß, dass rund 80 
genehmigungspflichtige Schwertransporte für 
eine einzelne Windenergieanlage erforderlich 
sind“, erläutert Klaus Gräbener, Hauptgeschäfts­
führer der IHK Siegen. „Wenn man sich anschaut, 
mit welchen Widrigkeiten es die Disponenten in 
den produzierenden Betrieben und Speditionen 
tagtäglich bei jedem einzelnen Transport zu tun 
haben, fällt es schwer, zu glauben, dass die 
politisch gesetzten Ausbauziele erreicht werden 
können – um es sehr zurückhaltend zu formu­
lieren“, betont er.

Die Region Südwestfalen bietet für den Ausbau 
klimafreundlicher Energien durchaus Potenzial. 
Das betrifft unter anderem Windenergieanlagen 
und den Aufbau einer Wasserstoffindustrie, für 
die Pipelines und Druckbehälter benötigt wer­
den. Der heimische Wirtschaftsraum zählt viele 
Unternehmen, die hierfür ihre Kompetenzen 
einbringen können. Für den Transport der Pro­
dukte indes sind Schwertransporte und damit 
ein leistungsfähiges Straßennetz unentbehrlich. 
Genau hier liegen die Probleme. „Wir wissen in­
zwischen kaum noch, wie wir die großen und 
schweren Teile überhaupt aus der Region be­
kommen sollen. Nach dem Komplettausfall der 
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Bei einer Sitzung in der IHK Siegen tauschten sich zahlreiche Experten aus der Region über die aktuelle Situation 

aus.

Die unzumutbaren Bedingungen für Schwertransporte entwickeln sich immer mehr zu einem echten Haken und 

bereiten den Unternehmen existenzielle Sorgen.
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lierbar sind. Nach jahrelanger Diskussion wurde 
zuletzt eine neue Gebührenordnung eingeführt, 
mit der die Antragsbearbeitungsgebühren bun­
desweit einheitlich berechnet werden sollen. 
„Das Ergebnis ist, dass sich die Transportkosten 
vervielfacht haben und sich die Gebührenhöhe 
durch frei bestimmbare Kostenparameter den­
noch von Kommune zu Kommune unterschei­
det“, kritisiert Jörg Reichmann, Vorstand der 
Spedition STL Logistik AG. Bislang sei es mit 
beinahe jeder neuen gesetzlichen Regelung zu 
einer „Verschlimmbesserung“ der Situation ge­
kommen. Die Auflagendichte nehme kontinuier­
lich zu, jeder Bescheid bestehe aus einem rund 
200 Seiten dicken Buch. „Alleine die Genehmi­
gung nur der Transporte für 1.000 neue Wind­
räder bedeutet Genehmigungsbescheide mit 16 
Mio. Blatt Papier, einfache Ausfertigung, selbst­
verständlich ausgedruckt!“ 

IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer: „Es zeigt 
sich immer deutlicher: Die Schwertransporte 
werden zum Schlüsselfaktor für das Gelingen 
der Energiewende. Es gibt nur zwei Möglichkei­
ten: Entweder, die politischen Entscheidungs­
träger nehmen dies zur Kenntnis und unterneh­
men jetzt alles, um die Rahmenbedingungen 
hierfür endlich zu verbessern. Oder man blendet 
das Thema weiterhin kraftvoll aus und schaut 
zu, wie ein klimapolitisches Ziel nach dem an­
deren gerissen wird.“

Die schlechte Ausgangssituation trifft die Her­
steller hart. Zu den betroffenen Branchen in der 
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hen werden müssen, fragt man sich, ob hier der 
Mehrwert für die Sicherheit nach der Devise 
‚Viel hilft viel‘ berechnet wird. Fachlich be­
gründbar ist das irgendwann jedenfalls nicht 
mehr“, betont der erfahrene Versandleiter. 

Der Zustand der Straßen und Brücken sei das 
eine, die mittlerweile absurde Bürokratie das 
andere gravierende Problem, unterstreicht Hans-
Peter Langer. Benötigt werde ein Netz verläss­
licher Schwerlastrouten auf dem nachgelager­
ten Straßennetz nach dem Modell der Route 
von Wilnsdorf nach Duisburg und Gelsenkir­
chen, so lange die Autobahnbrücken noch nicht 
erneuert seien – und zwar länderübergreifend. 
Zudem müssten sowohl auf Landes- als auch 
auf Bundesebene schnellstmöglich Wege für 
einen „brutalen“ Bürokratieabbau für Groß­
raum- und Schwertransporte ermittelt werden, 
die dann auch umgesetzt werden. 

matisch wird sich der Abfluss von Kompetenzen, 
also von Ingenieurwissen, aus der Region aus­
wirken. Das ist ein kritischer Faktor, der zu einer 
weiteren, dauerhaften Schwächung des heimi­
schen Wirtschaftsraumes beitragen kann!“

Unternehmen dringend entlasten
Defizite werden vor allem im Genehmigungsver­
fahren gesehen. Je nach Länge und Aufwand 
müssen Unternehmen bis zu acht Wochen auf 
Genehmigungen warten. Brückenbauwerke müs­
sen immer wieder auf das Neue statisch nach­
gerechnet und Schleppkurven in den Anträgen 
grafisch dargestellt werden. 

„Es gibt immer mehr Auflagen, obwohl sich an 
den Grundlagen nicht viel verändert“, stellt Mi­
chael Rüschoff von der Achenbach Buschhütten 
GmbH & Co. KG fest. „Wenn für einen Transport 
fünf Begleitfahrzeuge zur Absicherung vorgese­

Region gehören unter anderem der Maschinen­
bau, der Apparate- und Behälterbau, die Rohr­
herstellung, die Walzenproduktion und der Be­
tonfertigteilbau. „Die Wettbewerbsfähigkeit ist 
einfach nicht mehr gegeben“, konstatiert Klaus-
Dieter Wolf, Robert Josef Wolf GmbH & Co. KG. 
„Fachkräftemangel, Energiekosten, Lieferket­
tenprobleme: Viele Probleme spitzen sich der­
zeit zu. Wenn wir unsere Produkte aber faktisch 
nicht mehr aus der Region bekommen, dann 
geht gar nichts mehr.“ Beispiele aus der Ver­
gangenheit zeigten: Produktionen und Teilstand­
orte werden längst verlagert - meist in andere 
Bundesländer oder direkt ins Ausland. Dies dürf­
te unmittelbar Arbeitsplätze gefährden, fürchtet 
Hans-Peter Langer. Immerhin stünden in der 
gesamten Wertschöpfungskette für die Schwer­
transporte rund 10.000 sozialversicherungs­
pflichtige Arbeitsplätze alleine im heimischen 
IHK-Bezirk. Klaus-Dieter Wolf: „Besonders dra­

Hans-Peter Langer

Seit Jahren wird der Wirtschaft aufgegeben, 

Klimaneutralität und Nachhaltigkeit in ihre 

DNA aufzunehmen. Das politische und ge­

setzgeberische Umfeld lässt mitunter keine 

Wahl und greift tief in unternehmerische Pro­

zesse ein. Die Beispiele reichen von der CO²-

Abgabe über das Lieferkettengesetz bis bin 

zur EU-Taxonomie-Verordnung. Nachhaltig­

keit und Klimaschutz sind längst fester Be­

standteil in Unternehmensleitbildern. Wie 

aber geht der Staat selbst mit den politischen 

Zielen um?

Wer sich unter den Herstellern in den Berei­

chen Windenergie oder Wasserstofftechno­

logie umhört, stößt derzeit auf viel Frustra­

tion. Die Stimmung ist nicht schlecht – sie ist 

„unterirdisch“. Gleiches gilt für die auf Groß­

raum- und Schwertransporte spezialisierten 

Speditionen. Grund ist die kaum noch in Wor­

te zu fassende Bürokratie, die es neben den 

maroden Straßen kaum noch möglich macht, 

große Druckbehälter, Gondeln, Rohre und was 

sonst noch für geplante Windparks oder Was­

serstoffanlagen dringend gebraucht wird, zu 

transportieren. Man sollte meinen, die Ener­

das Prozedere vereinfachen, um 

bei den Erneuerbaren Energien vor­

anzukommen. 80 dieser genehmigungs­

pflichtigen Transporte kommen durchschnitt­

lich für eine einzige Windenergieanlage 

zusammen. Die Genehmigungszeiten variie­

ren, liegen nicht selten jedoch bei sechs Wo­

chen oder länger. Mehrfach haben Regie­

rungsparteien in Berlin und in den Ländern 

erklärt, die Bedingungen für die Transporte zu 

vereinfachen. Angekommen ist davon in der 

Praxis außer einer bürokratischen Katastro­

phe nichts. Im Ausland wird hierüber mehr 

oder weniger unverhohlen gelacht.

Es ist an der Zeit, dass politische Ziele mit 

einem administrativen Fundament für deren 

Erreichbarkeit unterlegt werden. Solange  

die für Schwertransporte zuständigen An­

hörungs- und Genehmigungsbehörden die 

Energiewende nicht strategisch in ihrer DNA 

verankern und die Mitarbeiter die Energie­

wende nicht „atmen“, bleiben die klimapoli­

tischen Ziele dort hängen, wo die Rotorblät­

ter auch in vielen Jahren noch nicht sind: in 

der Luft.

giewende sei wichtig genug, um die­

se Teile nicht nur produzieren, sondern 

auch transportieren zu können.

Weit gefehlt: Die Wirklichkeit sieht ganz anders 

aus. Die Auflagendichte für diese Transporte 

spottet jeder Beschreibung. Speditionen stellen 

Grafiker ein, um „Schleppkurven“ für die An­

tragstellung zu visualisieren, Strecken müssen 

zum Teil im Vorfeld mit Drohnen abgeflogen 

werden. Die Schwertransporte werden durch 

Begleitfahrzeuge „abgesichert“, die vor und hin­

ter dem Transport fahren müssen. Mittlerweile 

häufen sich die Berichte, nach denen zuneh­

mend fünf oder sechs dieser Kleintransporter 

eingesetzt werden müssen. Aus Bayern ist gar 

ein Fall überliefert, in dem 16 dieser Spezial­

fahrzeuge vorgeschrieben wurden. Die Giftliste 

vermeintlicher deutscher Gründlichkeit ist lang.

Was wir gut können: prüfen, dass an den Be­

gleitfahrzeugen vorschriftsmäßig Herstellerem­

bleme vom Kühlergrill abgekratzt wurden, um 

eine „Neutralität“ sicherzustellen (als ob das bei 

Polizei- oder Rettungsfahrzeugen jemals je­

manden gestört hätte). Was wir nicht schaffen: 

Kommentar:

Energiewende atmen
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Fördern Sie steuerfrei  
die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter!

LaVita – der Gesundheitssaft mit über 70 natürlichen Zutaten:

Im Zuge des steuerfreien Sachbezugs bis 50.- € zeigen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung die 
Wertschätzung gegenüber Ihren Mitarbeitern und sind eine Investition, die sich auch für Sie lohnt. 
Mit LaVita unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit minimalem Aufwand und ohne jegliche Zusatzkosten 
bei der Optimierung der Ernährung und sorgen somit für ein stabiles Immunsystem1, sowie für mehr 
Energie2 und Leistungsfähigkeit3. Wer gesund ist, hat mehr Spaß an der Arbeit, ist produktiver und 
fehlt seltener.  Der Flaschenpreis (50 €) liegt innerhalb der Grenze der steuerfreien Sachbezüge für 
Arbeitnehmer.

1 LaVita enthält mit Eisen, den Vitaminen C, A, D, B6, B12, Folsäure, Kupfer, Selen und Zink alle relevanten Mikronährstoffe, die die normale Funktion des Immunsystems 
unterstützen.  2 LaVita liefert reichlich Eisen, Folsäure, Magnesium, Niacin, Vitamin C, Vitamin B2, B12 und B6, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung 
beitragen.  3 Niacin, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Pantothensäure und Vitamin B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.  

Ausgereiftes Obst, bunte Gemüsesorten, hochwertige Kräuter und pflanzliche Öle

Ergänzt mit wertvollen Vitaminen und Spurenelementen auf wissenschaftlicher Basis

Naturprodukt-Konzentrat ohne Konservierungs- und andere Zusatzstoffe

Streng geprüft auf Pestizide und Schwermetalle. Vegan,  gluten- und laktosefrei

Nutzen Sie die

Vorteile des 

steuerfreien

Sachbezugs

bis 50 €

Gut, dass es LaVita gibt.
Weitere Infos und ein kurzes Erklärvideo: 

www.lavita.de/firmengesundheit

Heimische Wirtschaft

Arbeitskräftemangel und hohe Energiepreise

werk in Siegen-Wittgenstein und Olpe sicherlich 
zwischen 700 und 800 Lehrverträge mehr hätten 
geschlossen werden können, wenn es geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber gegeben hätte.“

Dass man das vorhandene Potenzial an offenen 
Lehrstellen in der Region leider abermals nicht 
vollständig ausschöpfen konnte, hat nach Auf­
fassung der IHK mehrere Ursachen. Zahlreiche 
junge Menschen seien angesichts der politi­
schen und ökonomischen Dauerkrisen verunsi­
chert und verzögerten ihre beruflichen Ein­
stiegsentscheidungen. Der gesellschaftliche 
Drang zu abschlussbezogener Höherqualifizie­
rung sei zudem nahezu ungebrochen. Darüber 
hinaus habe die Berufsorientierung in den all­
gemeinbildenden Schulen durch Corona erheb­
lichen Schaden genommen. Klaus Gräbener: „Im 
Ergebnis gibt es eben einen erklecklichen Teil 
junger Menschen, denen einfach das Interesse 

Weite Teile der heimischen Wirtschaft sind in 
erheblicher Sorge wegen der Kostenexplosionen 
bei der Energieversorgung. Hinzu kommt der 
mittlerweile nahezu allgegenwärtige Mangel an 
Arbeitskräften. 63 % der Unternehmen in Indus­
trie, Großhandel und Baugewerbe klagen derzeit 
über Fachkräfteengpässe. Bei 35 % aller Betrie­
be sind diese derart gravierend, dass Aufträge 
abgelehnt werden müssen. „Das Geschäftsmo­
dell zahlreicher heimischer Unternehmen wird 
gewissermaßen von zwei Seiten in die Zange 
genommen. Die einen haben pure Existenzängs­
te. Sie befürchten, angesichts der durch die De­
cke gehenden Strom- und Gaspreise bereits in 
wenigen Wochen und Monaten über kein ge­
eignetes Geschäftsmodell mehr zu verfügen. Die 
anderen erhalten Aufträge, die sie nicht abar­
beiten können, weil ihnen das Personal fehlt“, 
kommentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus 
Gräbener die Ergebnisse einer aktuellen Blitz­
umfrage der Kammer bei 206 Firmen. 

Mittlerweile seien es auch nicht mehr allein Fach-
und Führungskräfte, die Unternehmen suchten 
und nicht fänden. Nahezu jeder fünfte befragte 
Betrieb gebe bereits an, Schwierigkeiten bei der 
Besetzung von Arbeitsplätzen zu haben, die keine 
abgeschlossene Berufsausbildung erforderten. 
Dies verdeutliche, dass der Arbeitskräftemangel 
mitten in der heimischen Wirtschaft angekom­
men sei, verdeutlicht IHK-Geschäftsführerin Sa­
bine Bechheim: „Es ist zwar sehr erfreulich, dass 
in den vergangenen drei Monaten noch zahlrei­
che Lehrverträge abgeschlossen wurden. Wir hof­
fen daher, das Vorjahrsergebnis von 1.934 Lehr­
verträgen noch knapp erreichen zu können. Das 
ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass in 
Industrie, Handel, Dienstleistungen und Hand­
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Die hohen Energiepreise stellen für die Unternehmen im heimischen Kammerbezirk ein großes Problem dar. 

Der Fachkräftemangel in der Region spitzt sich immer mehr zu.
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an einem beruflichen Einstieg fehlt. Wir stoßen 
bei ihnen mit der Botschaft, dass die betriebli­
che Erstausbildung vielfältige Chancen bietet, 
auf taube Ohren.“ Die rund 200 in der Statistik 
der Agentur für Arbeit enthaltenen noch unver­
sorgten Lehrstellenbewerber habe man kürzlich 
erneut eingeladen, um mit ihnen über hunderte 
noch offene Ausbildungsplätze und deren Be­
setzungsmöglichkeiten zu sprechen. Dass gera­
de einmal zehn Personen erschienen seien, ver­
deutlicht für Klaus Gräbener die Problemlage: 
„Mit immer größerem Kraftaufwand versuchen 
wir, einen immer kleineren Anteil junger Men­
schen für die offenen Ausbildungsplätze zu in­
teressieren. Das ist mehr als deprimierend.“ 

Sabine Bechheim weist zugleich darauf hin, dass 
man an mehreren Stellschrauben drehen müsse, 
um den Arbeitskräfteengpässen in der Wirt­
schaft wirkungsvoll zu begegnen: „Es gilt, die 
Frauenerwerbstätigkeit noch weiter zu steigern. 
Hier haben wir in den vergangenen Jahren in der 
Region zwar Fortschritte gemacht und zahlrei­
che Initiativen ergriffen. Noch mehr wären je­
doch sinnvoll und wünschenswert.“ Vor allem 
das Betreuungsangebot für den Nachwuchs 
müsse hierzu noch stärker ausgebaut werden. 
Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft hätten allein im Jahr 2020 deutsch­
landweit 340.000 Plätze in Kindertagesstätten 
gefehlt. Dauerhaft werde auch an einer deutli­
chen Steigerung der Zahl qualifizierter Zuwan­
derer kein Weg vorbeiführen, ergänzt Bechheim. 
Jährlich seien bundesweit einige 100.000 quali­
fizierte Zuwanderer erforderlich, wenn man den 
hohen erreichten Beschäftigungsstand nur 
halbwegs halten wolle. 
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Ideen mit Tiefgang

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. 
Wir bauen auf innovative und nachhaltige Projekte.

www.berge-bau.de

„Jahreskongress Berufliche Bildung kompakt“

Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung nutzen

zur Qualifizierung von Geflüchteten, zum digita­
len Arbeiten in der Schule, zum digitalen Selbst­
management des Ausbildungspersonals sowie 
zum Erstellen von Lernvideos. Marios Mouratidis 
präsentierte das FabLab der Universität Siegen. 

Das abschließende Dialogforum befasste sich 
noch einmal mit den „3D“. Moderatorin und 
IHK-Geschäftsführerin Sabine Bechheim disku­
tierte mit ihren Gästen, wie digital die Ausbil­
dung bereits ist und noch wird. Es wurde deut­
lich, dass sich die Bedarfe und auch die Inhalte 
bei einem Spektrum von der IT-Ausbildung bis 
zur Qualifizierung von Erziehern deutlich unter­
scheiden. Erstere wurde repräsentiert von Aus­
bilder Christian Buch und dem dualen Studen­
ten Eduard Schumacher von der Siegener ifm 

„Künstliche Intelligenz gehört in die Berufsaus­
bildung!“ Das war das eindeutige Plädoyer von 
Hauptrednerin Dr. Carmen Köhler (Fraunhofer 
IAIS) beim „Jahreskongress Berufliche Bildung 
kompakt“ (jakobb kompakt) in der Siegerlandhal­
le. Etwa 100 Experten aus Ausbildungsbetrieben 
und Berufskollegs tauschten sich dort auf Ein­
ladung der IHK Siegen, des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB), des Verlags Klett MINT und 
der Nachwuchsstiftung Maschinenbau über die 
„3D“ der Berufsbildung aus. „Digital, divers und 
im Dialog“ war das Motto der Tagung. Dr. Köhler 
– gelernte Friseurin sowie studierte und promo­
vierte Mathematikerin und Physikerin – zeigte 
auf, dass Auszubildende heute ganz selbstver­
ständlich mit den Applikationen der Künstlichen 
Intelligenz (KI) umgingen. „Sie reagieren neugie­
rig und offen, wenn man ihnen Lernangebote 
hierzu macht“, ist die Erfahrung der Referentin. 

Dabei komme es überhaupt nicht auf den Aus­
gangsberuf an. Skepsis sei eher auf der Seite der 
Ausbilder zu spüren. Diese seien oft unsicher, 
was KI genau sei und wie sie diese mit den Aus­
bildungsthemen verknüpfen könnten. Dabei 
nutzten viele schon die Anwendungen, sei es 
zum Navigieren, als digitale Assistenten wie Siri 
oder Alexa oder bei der „smarten“ Heizungs­
steuerung. Die Diskussion nach dem Vortrag 
machte deutlich, dass die Ausbilder ebenso wie 
die Lehrkräfte der Berufskollegs das Thema gern 
sinnvoll und berufsübergreifend in der Ausbil­
dung einsetzen wollen. Die Frage nach dem Wie 
überwog demnach, und auch hierzu gab es bei 
der Veranstaltung wertvolle Tipps. Ein Beispiel 
aus den Workshops des Tages: Über berufsüber­
greifende Zusatzqualifikationen kann der Nut­
zen von KI von Einzelhandelskaufleuten bis zu 
Mechatronikern für alle Berufsgruppen erfahrbar 
gemacht werden. Damit werden die Auszubil­
denden zu betrieblichen Fachleuten. Die Beispie­
le klangen nachvollziehbar: KI-basierte Auswer­
tungen der Kassenbons könnten im Handel die 
Steuerung erleichtern oder im Maschinenbau 
sensorgesteuerte und digital ausgewertete Ma­
schinendaten genutzt werden. Weitere Work­
shops befassten sich mit einem breiten Themen­
spektrum von der Berufsorientierung über den 
Umgang mit persönlichen Lebenskrisen der Aus­
zubildenden bis hin zu individualisierten Lern­
pfaden, die mittels KI ermöglicht werden. Man­
fred Kämpfer vom Berufskolleg Technik Siegen 
stellte ein innovatives Beschulungskonzept für 
Splitterberufe vor. Außerdem gab es Informatio­
nen zum Einsatz von Robotik in der Ausbildung, 
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Dr. Carmen Köhler referierte über die Bedeutung von 

Künstlicher Intelligenz in der Ausbildung.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion tauschten sich konstruktiv aus.
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business solution GmbH, die – naturgemäß – 
auch durch die Homeoffice-Regeln in der Coro­
na-Pandemie kaum vom bisherigen Ausbil­
dungskonzept abweichen mussten. 

Anders stellte sich diese Situation für Schullei­
ter Carsten Arntz vom Erzbischöflichen Berufs­
kolleg Köln dar, dessen sozialpädagogische Aus­
zubildende teilweise erst lernen mussten, mit 
den digitalen Medien umzugehen. Dort stelle 
sich Diversität eher als ein Lerninhalt dar, denn 
die zukünftigen Erzieherinnen und Erzieher 
(letztere machen inzwischen immerhin knapp 
ein Drittel der Auszubildenden aus) treffen auch 
Kinder aus unterschiedlichsten Kulturkreisen 
und Familienkonstellationen. Dr. Eugen Dyck 
von der Nachwuchsstiftung Maschinenbau 
zeigte auf, wie die digitalen Möglichkeiten die 
betriebliche Ausbildung aufwerten können.  Zum 
Abschluss der Tagung machte Prof. Dr. Michael 
Heister vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
klar, dass die gesellschaftlichen Umbrüche nur 
sehr langsam in der Berufsbildung ankämen. So 
sei der Mädchenanteil in den gewerblich-tech­
nischen Ausbildungsberufen seit Jahrzehnten 
relativ stabil auf niedrigem Niveau, im Unter­
schied zu den skandinavischen Ländern. Das sei 
umso bedauerlicher, als hier erhebliche Chancen 
für junge Frauen lägen und zudem die Betriebe 
dringend auf qualifizierten Nachwuchs ange­
wiesen seien. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, 
dass der technologische Wandel hier vielleicht 
den gesellschaftlichen voranbringen könnte. 
„Die Arbeit in diesen Bereichen ist ja längst 
nicht mehr so kräftezehrend oder schmutzig wie 
in früheren Zeiten“, widersprach Heister hart­
näckigen Vorurteilen. 
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Ideen mit Tiefgang

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. 
Wir bauen auf innovative und nachhaltige Projekte.

www.berge-bau.de

tonte Hans-Peter Langer. Neben einem schnellen 
Brückenneubau gehe es jetzt darum, die Wett­
bewerbsfähigkeit der Region zu sichern und in 
die Zukunft zu überführen. Langer: „Das wird oh­
ne gezielte Unterstützung der Politik nicht funk­
tionieren!“ Prof. Tanja Kessel von der Technischen 
Universität Braunschweig erläuterte spannende 
Hintergründe für den Bau von Brücken. Entgegen 
der allgemeinen Wahrnehmung verbessere sich 
der Zustand der Brücken in NRW durch massive 
Eingriffe seit 2015. Die Herausforderungen seien 
jedoch immens. Der Regelablauf für den Neu- 
oder Ersatzneubau einer Autobahnbrücke sehe 
eine Baugenehmigung frühestens nach 8,5 Jah­
ren und eine Verkehrsfreigabe nach 12,5 Jahren 
vor. Um Situationen wie bei der Talbrücke Rah­
mede zu vermeiden, könne moderne Technik, ins­
besondere intelligente Sensorik, eingesetzt wer­
den. Einen Einblick in die Einsatzbereiche und 
Probleme der Schwertransporte vermittelte Hol­
ger Dechant von der Universal Transport Micdels 
GmbH & Co. KG. Weitere Vorträge befassten sich 
mit der Sprengung von Brücken und dem Thema 
Sicherheit. 

Gesellschaft für Projektmanagement 

Situation rund um die A45 im Fokus der Tagung

und Auszubildende brächen ihre Ausbildung ab, 
weil der Weg zur Arbeit oder zur Berufsschule in 
manchen Fällen unzumutbar geworden sei. „Die 
Lebensader der Region ist nicht mehr intakt“, be­

Die Auswirkungen der A45-Sperrung auf den 
Wirtschaftsraum Südwestfalen waren Thema 
einer Tagung der GPM-Gesellschaft für Projekt­
management e.V. IHK-Geschäftsführer Hans-Pe­
ter Langer beleuchtete die positiven Effekte der 
Autobahn für die Region: So ist die Einwohner­
zahl der A45-Anrainerkommunen seit dem Bau 
der Autobahn um 17 % angestiegen, während sie 
insgesamt im Kammerbezirk abnahm. Noch 
deutlicher ist das Bild bei den sozialversiche­
rungspflichtig Beschäftigten: „Hier ist in den un­
mittelbar an der A45 gelegenen Kommunen mit 
einem Zuwachs von 25.000 Beschäftigten eine 
ganze Stadt hinzugekommen. Die Entwicklung ist 
deutlich positiver als im gesamten IHK-Bezirk!“ 
Die Stadt Siegen ist aufgrund oberzentraler Ef­
fekte von dieser Betrachtung ausgenommen. 

In der Folge habe sich das Angebot in den Be­
reichen Einzelhandel, Freizeitwirtschaft, Bildung 
und Kultur stark ausgeweitet. Mit der Sperrung 
der A45 bei Lüdenscheid verkehre sich diese Ent­
wicklung heute ins Gegenteil. So kündigten 
Pendler bereits bestehende Arbeitsverhältnisse 
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IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer sieht die Wett

bewerbsfähigkeit der Region aufgrund der Situation 

rund um die A45 gefährdet.
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IHK-Außenwirtschaftsausschuss

Dauerhafte Entlastung für Betriebe gefordert

wesenden Unternehmensvertretern überwie­
gend Bestätigung. Es sei spürbar, dass Kunden 
in Europa und den USA zunehmend ungeduldig 
und zum Teil schon fasst aggressiv aufträten, 
weil sie einen klaren Kurs in der deutschen Ener­
giepolitik ebenso wenig erkennen könnten, wie 
man selbst, erklärte Arnold Vetter, VETTER In­
dustrie GmbH. Damit setzten sich auch die Un­
sicherheiten der Versorgungsunternehmen im 
Außenhandel fort. Viele Unternehmer wussten 
zu berichten, dass sich die Energieversorger der­
zeit häufig nicht in der Lage sähen, Anschluss­
verträge anzubieten. Im Gespräch stelle sich 
immer wieder heraus, dass die Anbieter selbst 
nicht wüssten, mit welchen Entwicklungen bin­
nen drei Monaten zu rechnen sei. Für die Be­
triebe, insbesondere diejenigen mit hohem Ver­
brauch, hat das gravierende Auswirkungen.   
„Beinahe wie gelähmt müssen Unternehmer 
zuschauen, wie die bestehenden Verträge in den 
kommenden Wochen auslaufen, ohne verlässli­
che Perspektive auf einen Anschlussvertrag. Die 
Planungssicherheit beträgt null!“, beschrieb Fe­
lix G. Hensel, Gustav Hensel GmbH & Co. KG, die 
gegenwärtige Lage. Die Energiepreise lägen in 
Deutschland seit jeher auf hohem Niveau. Jetzt, 
mit dem Krieg in der Ukraine, zahlten deutsche 
Betriebe acht Mal so viel für Gas wie US-ame­
rikanische, betonte der IHK-Ehrenpräsident.

Investitionen in die Energiewende  
geraten ins Hintertreffen
Auch die Strompreise sind in Deutschland stär­
ker gestiegen als in anderen Teilen der Welt und 

„Wir können kaum noch verlässliche Aussagen 
zu Aufträgen und Geschäften machen, weil wir 
einfach nicht wissen, ob wir in vier Monaten 
noch genügend Strom haben, um zu produzie­
ren!“ Eindringlich beschrieb Dagmar Langenhan, 
Arthur Langenhan GmbH & Co. KG, in der Sit­
zung des IHK-Außenwirtschaftsausschusses die 
gegenwärtigen Belastungen durch gestiegene 
Energiepreise. Längst wachse das Unverständnis 
auch bei Kunden und Geschäftspartnern im 
Ausland. „Sie kennen uns als verlässliches Un­
ternehmen und vermissen genau dies jetzt!“   
Diese Einschätzung fand bei den weiteren an­

Die Belastungen durch die gestiegenen Strompreise standen im Fokus der Sitzung des IHK-Außenwirtschafts-

ausschusses.
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verstärken die Unsicherheiten in der Wirtschaft: 
83 % der Unternehmen in den Kreisen Siegen-
Wittgenstein und Olpe sehen nach einer IHK-
Blitzumfrage die größten Risiken für die wirt­
schaftlichen Entwicklungen in den weiter 
steigenden bzw. dauerhaft hohen Energie- und 
Kraftstoffpreisen. Jeder zehnte Betrieb zieht 
aufgrund der hohen Kosten in diesem Bereich 
Standortverlagerungen konkret in Erwägung. 
Die Bundespolitik befasse sich seit Monaten mit 
kaum etwas anderem als mit Entlastungspake­
ten, insbesondere für Privathaushalte, hob Aus­
schussvorsitzender Rainer Dango, Dango & 
Dienenthal GmbH & Co. KG, hervor. „Das größe­
re Problem sind aber die explodierenden Ener­
giepreise für Wirtschaftsunternehmen. Hier 
muss der Staat wirksame Maßnahmen entwi­
ckeln und für eine möglichst nachhaltige Ent­
lastung sorgen. Andernfalls ist die Wirtschaft 
nicht mehr in der Lage, Investitionen auch für 
die Energiewende zu leisten!“ Entscheidend 
hierfür sei eine bezahlbare Energie, um die Wett­
bewerbsfähigkeit zu erhalten. Ein Höchstmaß an 
Klarheit und Verlässlichkeit biete nur ein Indus­
triestrompreis, der dauerhaft gelte, zeigte bei 
dieser Gelegenheit IHK-Hauptgeschäftsführer 
Klaus Gräbener auf. Ziel müsse sein, die aus dem 
Ruder laufenden Energiepreise auf Dauer zu sta­
bilisieren. „Im Wahlkampf hatte Bundeskanzler 
Olaf Scholz erklärt, sein Ziel sei ein Industrie­
strompreis von vier Cent je Kilowattstunde 
Strom. Ein Wert, der von Fachleuten als durchaus 
realistisch eingeschätzt wird. Angesichts der ak­
tuellen Debatten fragt man sich, wie lange mit 
der Einführung des Industriestrompreises noch 
gewartet werden soll. Jetzt sind die Existenzen 
bedroht. In wenigen Monaten sind sie womög­
lich schon aufgegeben“, unterstrich Klaus Grä­
bener. 

Immerhin sei der Wirtschaftsstandort seit ge­
raumer Zeit erheblichen Herausforderungen 
ausgesetzt, erinnerte IHK-Präsident Walter Vie­
gener: „Wir laufen seit Jahren einen Krisenma­
rathon. Wenn jetzt nicht schnell die richtigen 
politischen Weichen gestellt werden, kann das 
kein gutes Ende nehmen!“ Die einhellige Mei­
nung im Außenwirtschaftsausschuss: Die Poli­
tik müsse jetzt ihre wirtschaftspolitische Hand­
lungsfähigkeit unter Beweis stellen und dabei 
wirklich „alle Register ziehen“. Dazu gehöre 
beispielsweise auch, ideologische Vorbehalte 
gegen einen vorübergehenden Weiterbetrieb 
der verbleibenden Atomkraftwerke zurückzu­
stellen. 
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MESSE-HIGHLIGHTS

Eintrittskarte 2022

Ihre FREIKARTE

den kommenden Monaten ablesen können“, be­
richtet Stephan Häger. Darüber hinaus finden 
sich in der Informationsbroschüre unter ande­
rem detaillierte Angaben zur heimischen Bran­
chenstruktur, zur Fläche und Bevölkerung, zum 
Arbeitsmarkt, zum Fachkräftenachwuchs, zur 
konjunkturellen Lage sowie zum Tourismus. Zu­
dem werden wirtschaftliche Trends im Vergleich 
zu Bund und Land aufgezeigt. 

Stephan Häger: „Unsere Broschüre liefert in über­
sichtlicher Form wesentliche wirtschaftliche und 
strukturpolitische Eckdaten der 18 Städte und 
Gemeinden im IHK-Bezirk. Diese Informationen 
können für die tägliche Arbeit der Unternehmen, 
Wirtschaftsberater und Verwaltungen von Nut­
zen sein. Aber auch bei der schulischen Ausbil­
dung können sie weiterhelfen.“ Daher stellt die 
IHK den beiden Kreisen, den 18 Städten und Ge­
meinden sowie den Schulen mehr als 1.500 Ex­
emplare zur Verfügung.

Die Informationsbroschüre kann bei der IHK 
kostenlos angefordert oder direkt auf der Web­
seite (ihk-siegen.de, Seiten-ID: 3556) eingese­
hen werden. 

„Überblick in Zahlen 2022“ 

Detaillierte Standortdaten für heimische Kreise

Konflikt, die exorbitant hohen Energie- und 
Rohstoffpreise und die instabilen Lieferketten 
treffen auch unsere Region mit voller Härte. 
Nach aktuellen Erhebungen sind in weiten Tei­
len der heimischen Wirtschaft die Auftragsein­
gänge und die Erträge rückläufig. Dies werden 
wir in den meisten Statistiken allerdings erst in 

Aktuelle Informationen über den Wirtschafts­
raum liefert der druckfrische Zahlenspiegel 
,,Überblick in Zahlen 2022’’ der IHK Siegen. Ste­
phan Häger, Leiter des Referates Konjunktur, 
Arbeitsmarkt und Statistik, unterstreicht: „Die 
Zahlen belegen eindrucksvoll: Die IHK-Region 
ist ein starker Wirtschafts- und Industriestand­
ort in NRW. Die Anzahl der sozialversicherungs­
pflichtig Beschäftigten stieg seit 2000 um etwa 
16 % und die Arbeitslosenquote liegt deutlich 
unter dem NRW-Durchschnitt. Eine wichtige 
Rolle als Wirtschafts- und Jobmotor spielt dabei 
die heimische Industrie, der nahezu jeder zwei­
te Arbeitsplatz zuzuordnen ist.“ Während in 
Nordrhein-Westfalen in den letzten 20 Jahren 
die Anzahl der Industriebeschäftigten um 17 % 
zurückging, stieg sie im IHK-Bezirk um mehr als 
5 %. Der Kreis Olpe sticht hier mit einer Steige­
rung von 18 % deutlich hervor.
 
Die Industrieumsätze kletterten in Siegen-Witt­
genstein und Olpe seit 2000 um 67 %. „Auch im 
Vergleich zu den Zahlen in NRW, die nur um 19 
% zulegen konnten, ist das eine beeindruckende 
Entwicklung. Allerdings ist bei dieser Betrach­
tung Vorsicht geboten: Der Russland-Ukraine-
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IHK-Referatsleiter Stefan Häger ordnet die Hinter-

gründe der Publikation ein.
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der Republik davon ab, wie kurz der Weg zu 
einer neuen Brücke ist. „Mit dem Maßnahmen­
gesetz nach Vorbild des LNG-Gesetzes könnte 
der rechtliche Rahmen für eine maximale Be­
schleunigung des Gesamtvorhabens geschaffen 
werden.“ Ein solches Maßnahmengesetz könne 
auch als Muster für die Erneuerung weiterer 
kritischer Brückenbauwerke dienen. Das Ziel des 
Bundesverkehrsministers, 4.000 Brücken bis 
2030 vorrangig zu sanieren, ließe sich so umso 
besser erreichen.
 
Die Unterzeichner des Briefes gehen in ihrem 
Appell auch auf den Besuch von Bundesver­
kehrsminister Dr. Volker Wissing in Lüdenscheid 
ein, der bei dieser Gelegenheit dargelegt hatte, 
mit welchen Schritten man bereits auf eine Be­
schleunigung des Gesamtverfahrens hinwirke. 
Wenig zufriedenstellend sei jedoch, dass bis 
heute kein Zeitplan für den Brückenneubau vor­
liege. Planungs- und Investitionssicherheit seien 
hiermit für Unternehmen und Belegschaften 
nach wie vor nicht gegeben. Das Verfahren ins­
gesamt müsse dringend verschlankt und verein­
facht werden. Ziel müsse sein, die Beteiligungs­
rechte dem Grundsatz nach zu wahren, aber auf 
ein vertretbares Maß zu bringen und hierfür die 
größtmögliche Rechtssicherheit zu gewährleis­
ten. „Dies gelingt nur in einem sondergesetzli­
chen Ansatz – mit einem Maßnahmengesetz.“ 

Neubau der Talbrücke Rahmede

Wirtschaft fordert Maßnahmengesetz

ter beim Thema LNG vormacht, ist für die A45 
eine wunderbare Blaupause. Wenn der verant­
wortliche Ressortchef hierzu keinen Gesetzent­
wurf vorlegen möchte, liegt es in der Hand der 
Abgeordneten, den diesbezüglichen Willen aus 
der Mitte des Parlamentes heraus zu formulie­
ren.“ Südwestfalen erwarte, dass tatsächlich 
alle Register gezogen werden, die Stärke sowie 
die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsrau­
mes zu erhalten. Immerhin hänge das „Wohl und 
Wehe“ eines der wichtigsten Wirtschaftsräume 

Neun Monate nach Sperrung der Talbrücke Rah­
mede bei Lüdenscheid steht noch nicht fest, auf 
welcher rechtlichen Grundlage die Planungen 
und der Ersatzneubau des Bauwerks erfolgen 
werden. Vertreter von Handwerk, Industrie- und 
Handelskammern, Gewerkschaften und Arbeit­
geberverbänden appellieren an die südwestfäli­
schen Bundestagsabgeordneten, die Initiative 
zu einem Maßnahmengesetz für die A45 zu er­
greifen. In dem Schreiben heißt es wörtlich: 
„Wir meinen: Was der Bundeswirtschaftsminis­
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Die Sperrung der Talbrücke Rahmede ist für den gesamten südwestfälischen Wirtschaftsraum eine große Be-

lastung.

Personalie 

Dr. Christopher Grünewald feierte 60. Geburtstag
Dr. Christopher Grünewald vollendete am 25. 
September sein 60. Lebensjahr. Er ist seit 1998 
Mitglied in der Vollversammlung der IHK Siegen 
und vertritt dort die Interessen der Industrie­
unternehmen aus dem Kreis Olpe. Überregional 
ist er für die IHK-Organisation im DIHK-Aus­
schuss Umwelt und Energie in Berlin aktiv. Dr. 
Grünewald trat 1994 in das Familienunterneh­
men Grünewald Papier in Kirchhundem ein und 
ist dort seit 1995 als geschäftsführender Ge­
sellschafter tätig. Er fungiert des Weiteren als 
Vorsitzender des BDI-Ausschusses für Energie- 
und Klimapolitik sowie als Vizepräsident des 
Verbandes DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. Seine he­
rausragende Expertise im Bereich der Energie­
politik wird weit über regionale Grenzen hinaus 
geschätzt. Auf Bitten der damaligen Bundesre­
gierung setzte der Unternehmer seinen Sachver­
stand im Rahmen der Expertenkommission zum 
Kohleausstieg ein. 
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Dr. Christopher Grünewald gehört seit nunmehr 24 Jah

ren der IHK-Vollversammlung an.
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MINToringSi

Projektphase gestartet
Für die 18 Oberstufen-Schüler heimischer Gym­
nasien und Gesamtschulen, die 2021 ins Coa­
ching-Programm „MINToringSi – Studierende 
begleiten Schülerinnen und Schüler auf ihrem 
Weg in ein MINT-Studium“ gestartet sind, hat 
das zweite Förderjahr begonnen. Nachdem die 
Teilnehmer im ersten Jahr unter anderem durch 
eine Exkursion zum Campus Buschhütten Erfah­
rungen im MINT-Bereich gesammelt haben, 
steht nun ein eigenes kleines Forschungsprojekt 
im Fokus. „Im Team können wissenschaftliches 
Arbeiten geübt und wichtige Kompetenzen für 
den MINT-Studienalltag erworben werden“, 
unterstreicht Dr. Thomas Reppel, Programmko­
ordinator seitens der Universität Siegen. „Die 
vertiefenden Einblicke tragen dazu bei, Studien- 
und Berufsperspektiven zu konkretisieren“, er­
gänzt Julia Förster, die das Programm für die 
Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein be­
treut. Neben dem praktischen Forschungsteil 
umfasst die Arbeit eine schriftliche Ergebnis­
dokumentation sowie eine mündliche Präsenta­
tion. Bei dem Treffen an der Universität Siegen 
standen daher jetzt die Gruppenbildung und  
die Themenfindung für die Forschungsprojekte 
im Fokus. Das MINToren-Team um Anna-Lena 
Dreisbach, Alexander Becher, Tobias Held, Dr. 
Thomas Schulte und Tristan Zemke unterstützte 
die Schüler dabei. Die Nachwuchsforscher wer­
den sich in ihren Projekten unter anderem mit 
der Energieumwandlung elektromagnetischer 
Strahlung und klimafreundlicher Kosmetik aus­
einandersetzen. 

G-TEC Ingenieure

Erfolgreiches Jahr 2022

das Siegel „Ausgezeichnetes Planungsbüro“ vom 
IWW (Institut für Wissen in der Wirtschaft). 
Hierbei handelt es sich um ein Zertifikat, das 
sich speziell mit den Bedingungen und Heraus­
forderungen der 125.000 deutschen Architek­
tur- und Ingenieurbüros beschäftigt. Es zeichnet 
nach strengen Kriterien diejenigen aus, die ihren 
Beschäftigten hervorragende Arbeitsbedingun­
gen und Karrierechancen bieten. Die G-TEC-Ver­
antwortlichen sehen den Erhalt des Siegels als 
Bestätigung dafür, dass sie auf einem sehr guten 
Weg sind, sich dauerhaft als „Excellence-Unter­
nehmen“ zu positionieren. 

Die G-TEC Ingenieure (Siegen, Hamburg, Gar­
misch-Partenkirchen) dürfen sich bereits jetzt 
über ein erfolgreiches Jahr 2022 freuen. Dies 
betrifft zum einen den substanziellen Ausbau 
der TGA-Kernbereiche „Feuerwehr und Ret­
tungsdienst“ sowie „Bildung und Sport“ mit ei­
ner Vielzahl neuer Aufträge bundesweit. Zum 
anderen ist im neuen Geschäftsfeld „Consul­
ting“ eine dynamische Entwicklung zu verzeich­
nen, insbesondere im Bereich Energie-Consul­
ting für die Industrie. Hier konnte man 
zahlreichen Unternehmen Energieeinsparpoten­
ziale aufzeigen. Inzwischen trägt G-TEC zudem 
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Sehen das Unternehmen auf einem sehr guten Weg: (v.l.) CEO Axel Schneider, Prokurist Dr. André-Marcel Schmidt, 

Marc Müller (Human Resources) und Prokurist Thorsten Nöll.











Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungs-
ausschusses vom 29. März 2022 gemäß den 
Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbil-
dung vom 15. Dezember 2021 (BAnz AT 02.02. 
2022 S3) erlässt die Industrie- und Handelskam-
mer Siegen als zuständige Stelle nach § 47 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 79 Absatz 4 Satz 1 des Be-
rufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 
2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, die 
folgende Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen. 

Inhaltsverzeichnis 

Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen
§ 1	 Errichtung
§ 2	� Zusammensetzung und Berufung  

von Prüfungsausschüssen 
§ 2a	 Prüferdelegationen 
§ 3	 Ausschluss von der Mitwirkung 
§ 4	 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
§ 5	 Geschäftsführung 
§ 6	 Verschwiegenheit 

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Prüfung
§ 7	 Prüfungstermine 
§ 8	� Zulassungsvoraussetzungen für die  

Abschluss- und Umschulungsprüfung 
§ 9	� Zulassungsvoraussetzungen für die  

Abschlussprüfung in zwei zeitlich  
auseinanderfallenden Teilen 

§ 10	� Zulassung von Absolventen schulischer 
und sonstiger Bildungsgänge 

§ 11	� Zulassungsvoraussetzungen in  
besonderen Fällen 

§ 12	 Zulassung zur Prüfung 
§ 13	 Entscheidung über die Zulassung 

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Prüfung
§ 14	 Prüfungsgegenstand 
§ 15	 Gliederung der Prüfung 
§ 16	� Besondere Verhältnisse behinderter  

Menschen 
§ 17	� Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbe

standteilen bei der Umschulungsprüfung 
§ 18	 Prüfungsaufgaben 
§ 19	 Nichtöffentlichkeit 
§ 20	 Leitung, Aufsicht und Niederschrift 
§ 21	 Ausweispflicht und Belehrung 
§ 22	� Täuschungshandlungen und Ordnungs-

verstöße
§ 23	 Rücktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt:  
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des Prüfungsergebnisses
§ 24 	Bewertungsschlüssel 
§ 25 	�Bewertungsverfahren, Feststellung der 

Prüfungsergebnisse 
§ 26	� Ergebnisniederschrift, Mitteilung über 

Bestehen oder Nichtbestehen 

§ 27 	Prüfungszeugnis 
§ 28 	Bescheid über nicht bestandene Prüfung 

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfungen
§ 29 	Wiederholungsprüfungen
	  
Sechster Abschnitt: 
Schlussbestimmungen
§ 30 	Rechtsbehelfsbelehrung 
§ 31 	Prüfungsunterlagen 
§ 32 	Prüfung von Zusatzqualifikationen 
§ 33 	Inkrafttreten 

Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1
Errichtung

(1)	� Die IHK Siegen errichtet für die Durchfüh-
rung der Abschluss- und Umschulungs
prüfungen Prüfungsausschüsse (§ 39 Ab-
satz 1 Satz 1/§ 62 Absatz 3 Satz 1 BBiG). 

(2)	� Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-
nen nach § 42 Absatz 2 BBiG nehmen die 
Prüfungsleistungen ab. 

(3)	� Für einen Ausbildungsberuf können bei Be-
darf, insbesondere bei einer großen Anzahl 
von Prüflingen und bei besonderen Anfor-
derungen in der Ausbildungsordnung, meh
rere Prüfungsausschüsse errichtet werden. 

(4)	� Mehrere zuständige Stellen können bei ei
ner von ihnen gemeinsame Prüfungsaus
schüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 
BBiG). 

§ 2
Zusammensetzung und Berufung  

von Prüfungsausschüssen
(1)	� Der Prüfungsausschuss besteht aus min-

destens drei Mitgliedern, sofern in einer 
Anlage zur Prüfungsordnung für bestimm-
te Prüfungsausschüsse keine höhere An-
zahl festgelegt ist. Die Mitglieder müssen 
für die Prüfungsgebiete sachkundig und für 
die Mitwirkung im Prüfungswesen geeig-
net sein (§ 40 Absatz 1 Satz 2 BBiG). 

(2)	� Dem Prüfungsausschuss müssen als Mit-
glieder Beauftragte der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie min-
destens eine Lehrkraft einer berufsbilden-
den Schule angehören. Mindestens zwei 
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müs-
sen Beauftragte der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 1 Satz 2 
BBiG). 

(3)	� Die Mitglieder werden von der IHK Siegen 
für eine einheitliche Periode, längstens für 
fünf Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 
BBiG). 

(4)	� Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden 
auf Vorschlag der im Bezirk der IHK Siegen 
bestehenden Gewerkschaften und selbst-
ständigen Vereinigungen von Arbeitneh
mern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 
2 BBiG). 

(5)	� Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen 
werden im Einvernehmen mit der Schul
aufsichtsbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle berufen (§ 40 Absatz 3 
Satz 3 BBiG). 

(6)	� Werden Mitglieder nicht oder nicht in aus-
reichender Zahl innerhalb einer von der IHK 
Siegen gesetzten angemessenen Frist vor-
geschlagen, so beruft die IHK Siegen inso-
weit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 
Absatz 3 Satz 4 BBiG). 

(7)	� Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
können nach Anhörung der an ihrer Beru-
fung Beteiligten aus wichtigem Grunde 
abberufen werden (§ 40 Absatz 3 Satz 5 
BBiG). 

(8)	� Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse ha-
ben Stellvertreterinnen/Stellvertreter (§ 40 
Absatz 2 Satz 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 
gelten für sie entsprechend. 

(9)	� Die für die Berufung von Prüfungsaus-
schussmitgliedern Vorschlagsberechtigten 
sind über die Anzahl und die Größe der ein-
zurichtenden Prüfungsausschüsse sowie 
über die Zahl der von ihnen vorzuschlagen-
den weiteren Prüfenden zu unterrichten. 
Die Vorschlagsberechtigten werden von der 
IHK Siegen darüber unterrichtet, welche 
der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen so-
wie weiteren Prüfenden berufen wurden. 

(10)	�Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist eh-
renamtlich. Für bare Auslagen und für Zeit
versäumnis ist, soweit eine Entschädigung 
nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen, 
deren Höhe von der IHK Siegen mit Geneh-
migung der obersten Landesbehörde fest-
gesetzt wird). Die Entschädigung für Zeit-
versäumnis hat mindestens im Umfang von 
§ 16 des Justizvergütungs- und -entschä
digungsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBiG). 

(11)	�Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abge-
wichen werden, wenn andernfalls die er
forderliche Zahl von Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses nicht berufen werden 
kann (§ 40 Absatz 7 BBiG). 

§ 2 a
Prüferdelegationen

(1)	� Die IHK Siegen kann im Einvernehmen mit 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
die Abnahme und die abschließende Be-
wertung von Prüfungsleistungen auf Prü
ferdelegationen übertragen. 

(2)	� Für die Zusammensetzung von Prüferdele-
gationen ist § 2 Absätze 1 und 2 ent
sprechend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 
2 BBiG). Die Mitglieder der Prüferdelega
tionen haben Stellvertreter/Stellvertrete-
rinnen (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3)	� Mitglieder von Prüferdelegationen können 
die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, de-
ren Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
sowie weitere Prüfende sein, die durch die 

Prüfungsordnung für die Durchführung von  
Abschluss- und Umschulungsprüfungen
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IHK Siegen nach § 40 Absatz 4 BBiG be-
rufen worden sind. Für die Berufungen gilt 
§ 2 Absätze 3 bis 8 entsprechend. Die Be-
rufung weiterer Prüfender kann auf be-
stimmte Prüf- oder Fachgebiete beschränkt 
werden. 

(4)	� Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation 
ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt ent
sprechend. 

(5)	� Die IHK Siegen hat vor Beginn der Prüfung 
über die Bildung von Prüferdelegationen, 
über deren Mitglieder sowie über deren 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu 
entscheiden. Prüfende können Mitglieder 
mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind ver
schiedene Prüfungsleistungen derart auf-
einander bezogen, dass deren Beurteilung 
nur einheitlich erfolgen kann, so müssen 
diese Prüfungsleistungen von denselben 
Prüfenden abgenommen werden. 

§ 3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1)	� Bei der Zulassung und Prüfung dürfen An-
gehörige der zu prüfenden Person nicht 
mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 
sind: 

	 1. Verlobte, 
	 2. Ehegatten, 
	 3. eingetragene Lebenspartner, 
	 4. �Verwandte und Verschwägerte gerader 

Linie, 
	 5. Geschwister, 
	 6. Kinder der Geschwister, 
	 7. �Ehegatten der Geschwister und  

Geschwister der Ehegatten, 
	 8. Geschwister der Eltern, 
	 9. �Personen, die durch ein auf längere Dau-

er angelegtes Pflegeverhältnis mit häus-
licher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 
miteinander verbun den sind (Pflegeel-
tern und Pflegekinder). 

	� Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 
Personen auch dann, wenn 

	 1. �in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 
die die Beziehung begrün dende Ehe 
oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr 
besteht; 

	 2. �in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die 
Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
durch Annahme als Kind erloschen ist; 

	 3. �im Fall der Nummer 9 die häusliche Ge-
meinschaft nicht mehr besteht, sofern 
die Personen weiterhin wie Eltern und 
Kind miteinander verbunden sind.

(2)	� Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied 
oder ein Mitglied einer Prüferdelegation 
nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder be-
stehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des 
Absatz 1 gegeben sind, ist dies der IHK Sie-
gen mitzuteilen, während der Prüfung dem 
Prüfungsausschuss oder der Prüferdelega-
tion. Die Entscheidung über den Ausschluss 
von der Mitwirkung trifft die IHK Siegen, 
während der Prüfung der Prüfungsaus
schuss oder die Prüferdelegation. Im letz-
teren Fall darf das betroffene Mitglied 
nicht mitwirken. Ausgeschlossene Perso-
nen dürfen bei der Beratung und Beschluss
fassung nicht zugegen sein. 

(3)	� Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Miss-
trauen gegen eine unparteiische Ausübung 
des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder 
wird von einer zu prüfenden Person das 
Vorliegen eines solchen Grundes behaup-
tet, so hat die betroffene Person dies der 
IHK Siegen mitzuteilen, während der Prü-
fung dem Prüfungsausschuss oder der Prü-
ferdelegation. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten 
entsprechend. 

(4)	� Ausbilderinnen/Ausbilder der zu prüfenden 
Person sollen, soweit nicht besondere Um-
stände eine Mitwirkung zulassen oder er-
fordern, nicht mitwirken. 

(5)	� Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 
eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann 
die IHK Siegen die Durchführung der Prü-
fung einem anderen oder einem gemeinsa-
men Prüfungsausschuss übertragen. Erfor-
derlichenfalls kann eine andere zuständige 
Stelle ersucht werden, die Prüfung durch-
zuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine ob-
jektive Durchführung der Prüfung aus an-
deren Gründen nicht gewährleistet 
erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze 
1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung 
der Prüferdelegationen nicht möglich ist, 
kann der Prüfungsausschuss die Prüfung 
selber durchführen oder die Durchführung 
der Prüfung auf eine andere Prüferdelega-
tion übertragen. 

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1)	� Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, 
das den Vorsitz führt und ein weiteres Mit-
glied, das den Vorsitz stellvertretend über-
nimmt. Der Vorsitz und das ihn stell
vertretende Mitglied sollen nicht derselben 
Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Absatz 
1 BBiG).

(2)	� Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindes
tens drei, mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor
sitzenden Mitglieds den Ausschlag (§ 41 
Absatz 2 BBiG). 

(3)	� Für Prüferdelegationen gilt Absatz 2 Satz 1 
und Satz 2 entsprechend. 

§ 5
Geschäftsführung 

(1)	� Die Geschäftsführung des Prüfungsaus-
schusses liegt in Abstimmung mit dem Prü-
fungsausschuss bei der IHK Siegen. Einla-
dungen, (Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung), Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse werden im 
Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses geregelt. 

(2)	� Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses 
sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder 
werden in geeigneter Weise unterrichtet. 
Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht 
teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der 
IHK Siegen mitteilen. Für ein verhindertes 
Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied 

einzuladen, welches derselben Gruppe an-
gehören soll. 

(3)	� Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen ent-
sprechend. 

(4)	� Die Sitzungsprotokolle sind von der proto-
kollführenden Person und dem Vorsitz zu 
unterzeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unbe-
rührt. 

(5)	� Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungs-
protokolle von allen Mitgliedern zu unter
zeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt. 

 
§ 6

Verschwiegenheit 
Unbeschadet bestehender Informationspflich-
ten, insbesondere gegenüber dem Berufs
bildungsausschuss, haben die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, der Prüferdelegation und 
sonstige mit der Prüfung befassten Personen 
über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit 
gegenüber Dritten zu wahren. 

Zweiter Abschnitt:
Vorbereitung der Prüfung

§ 7
Prüfungstermine

 (1)	� Die IHK Siegen bestimmt in der Regel zwei 
für die Durchführung der Prüfung maß
gebende Zeiträume im Jahr. Diese Zeiträu-
me sollen auf den Ablauf der Berufs
ausbildung und des Schuljahres abgestimmt 
sein. Die IHK Siegen setzt die einzelnen 
Prüfungstage fest.

(2)	� Die IHK Siegen gibt die Zeiträume im Sinne 
des Absatz 1 Satz 1 einschließlich der An-
meldefristen in geeigneter Weise öffentlich 
mindestens einen Monat vor Ablauf der 
Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmelde-
frist überschritten, kann die IHK Siegen die 
Annahme des Antrags verweigern. 

(3)	� Werden für schriftlich durchzuführende 
Prüfungsbereiche einheitliche überregio-
nale Aufgaben verwendet, sind dafür ent-
sprechende überregional abgestimmte 
Prüfungstage anzusetzen. 

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die

Abschluss- und Umschulungsprüfung
(1)	� Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 

Absatz 1 BBiG), 
	 1. �wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt 

hat oder wessen Ausbildungsdauer nicht 
später als zwei Monate nach dem Prü-
fungstermin endet, 

	 2. �wer an vorgeschriebenen Zwischenprü-
fungen teilgenommen sowie einen vom 
Ausbilder und Auszubildenden unter-
zeichneten Ausbildungsnachweis nach § 
13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat 
und 

	 3. �wessen Berufsausbildungsverhältnis in 
das Verzeichnis der Berufsausbildungs
verhältnisse eingetragen oder aus einem 
Grund nicht eingetragen ist, den weder 
die Auszubildenden noch deren gesetz-
liche Vertreterinnen/Vertreter zu ver
treten haben. 

(2)	� Behinderte Menschen sind zur Abschluss-
prüfung auch zuzulassen, wenn die Vor-
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aussetzungen des Absatz 1 Nummer 2 und 
3 nicht vorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 2 
BBiG). 

(3)	� Die Zulassungsvoraussetzungen für die 
Umschulungsprüfung richten sich nach der 
Umschulungsordnung oder der Umschu-
lungsprüfungsregelung der IHK Siegen (§§ 
58, 59 BBiG). 

§ 9
Zulassungsvoraussetzungen für  

die Abschlussprüfung in zwei zeitlich  
auseinanderfallenden Teilen

(1)	� Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeit-
lich auseinanderfallenden Teilen durch
geführt wird, ist über die Zulassung jeweils 
gesondert zu entscheiden (§ 44 Absatz 1 
BBiG). 

(2)	� Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist 
zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 43 Absatz 1 Nummer 2 und 3 BBiG), 

	 1. �wer die in der Ausbildungsordnung vor-
geschriebene, erforderliche Ausbildungs
dauer zurückgelegt hat, 

	 2. �wer einen vom Ausbilder und Auszubil-
denden unterzeichneten Ausbildungs
nachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 
BBiG vorgelegt hat und 

	 3. �wessen Berufsausbildungsverhältnis in 
das Verzeichnis der Berufsausbildungs
verhältnisse eingetragen oder aus einem 
Grund nicht eingetragen ist, den weder 
die Auszubildenden noch deren gesetz-
liche Vertreterinnen/Vertreter zu ver
treten haben. 

(3)	� Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist 
zuzulassen, wer 

	 1. �über die Voraussetzungen in § 43 Absatz 
1 BBiG hinaus am ersten Teil der Ab-
schlussprüfung teilgenommen hat, 

	 2. �auf Grund einer Rechtsverordnung nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b BBiG von 
der Ablegung des ersten Teils der Ab-
schlussprüfung befreit ist oder 

	 3. �aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, am ersten Teil der Abschlussprüfung 
nicht teilgenommen hat. 

	� Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 ist der ers-
te Teil der Abschlussprüfung zusammen 
mit dem zweiten Teil abzulegen. 

§ 10
Zulassung von Absolventen schulischer  

und sonstiger Bildungsgänge
Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, 
1.	� wer in einer berufsbildenden Schule oder 

einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung 
ausgebildet worden ist, wenn dieser Bil-
dungsgang der Berufsausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. 
Ein Bildungsgang entspricht der Berufs
ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, wenn er 

	 a) �nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem 
Umfang der jeweiligen Ausbildungs
ordnung gleichwertig ist, 

	 b) �systematisch, insbesondere im Rahmen 
einer sachlichen und zeitlichen Gliede
rung durchgeführt wird und 

	 c) �durch Lernortkooperation einen ange-
messenen Anteil an fachpraktischer 
Ausbildung gewährleistet (§ 43 Absatz 
2). 

2.	� wer einen Bildungsgang absolviert hat, 
welcher nach der Rechtsverordnung eines 
Landes die Voraussetzungen nach Nummer 
1 erfüllt. 

§ 11
Zulassungsvoraussetzungen in  

besonderen Fällen
(1)	� Auszubildende können nach Anhörung der 

Ausbildenden und der Berufsschule vor Ab-
lauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschluss-
prüfung zugelassen werden, wenn ihre 
Leistungen dies rechtfertigen (§ 45 Absatz 
1 BBiG). 

(2)	� Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, 
wer nachweist, dass er mindestens das Ein-
einhalbfache der Zeit, die als Ausbildungs-
dauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf tä-
tig gewesen ist, in dem die Prüfung 
abgelegt werden soll. Als Zeiten der Berufs
tätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in 
einem anderen, einschlägigen Ausbildungs
beruf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach 
Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn durch Vorlage von Zeugnis-
sen oder auf andere Weise glaubhaft ge-
macht wird, dass die Bewerberin/der Be-
werber die berufliche Handlungsfähigkeit 
erworben hat, die die Zulassung zur Prü-
fung rechtfertigt. Ausländische Bildungs
abschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit 
im Ausland sind dabei zu berücksichtigen 
(§ 45 Absatz 2 BBiG). 

(3)	� Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehema-
lige Soldatinnen/Soldaten sind nach Absatz 
2 Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, 
wenn das Bundesministerium der Ver
teidigung oder die von ihm bestimmte Stel-
le bescheinigt, dass die Bewerberin/der 
Bewerber berufliche Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten erworben hat, wel-
che die Zulassung zur Prüfung rechtferti-
gen (§ 45 Absatz 3 BBiG). 

§ 12
Zulassung zur Prüfung

(1)	� Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist 
durch die Auszubildenden schriftlich nach 
den von der IHK Siegen bestimmten Fristen 
und Formularen zu stellen. Die Aus
zubildenden haben die Ausbildenden über 
die Antragstellung zu unterrichten. 

(2)	� In den Fällen von § 8 Absatz 3, §§ 10 und 
11 Absatz 2 und 3 ist der Antrag auf Zu
lassung zur Prüfung von den zu prüfenden 
Personen einzureichen. 

(3)	� Örtlich zuständig für die Zulassung ist die 
Industrie- und Handelskammer, in deren 
Bezirk

	 1. �in den Fällen der §§ 8, 9 und 11 Absatz 
1 die Ausbildungs- oder Umschulungs
stätte liegt, 

	 2. �in den Fällen der §§ 10, 11 Absatz 2 und 
3 der gewöhnliche Aufenthalt der zu 
prüfenden Personen liegt, 

	 3. �in den Fällen des § 1 Absatz 4 der ge-
meinsame Prüfungsausschuss errichtet 
worden ist. 

(4)	� Dem Antrag auf Zulassung sind beizufü-
gen: 

	 a)	� in den Fällen von § 8 Absatz 1 und 2, § 
9 Absatz 3 

		  – �Bescheinigung über die Teilnahme an 
vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 
oder am ersten Teil der Abschlussprü-
fung, 

		  – �ein vorgeschriebener, vom Ausbilder 
und Auszubildenden unterzeichneter 
Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 
2 Nummer 7 BBiG, 

	 b)	 in den Fällen des § 9 Absatz 2 
		�  ein vorgeschriebener, vom Ausbilder und 

Auszubildenden unterzeichneter Aus-
bildungsnachweis nach § 13 Satz 2 
Nummer 7 BBiG, 

	 c)	 im Fall des § 11 Absatz 1 
		�  zusätzlich zu den Unterlagen nach 

Buchstabe a der Buchstabe b das letzte 
Zeugnis oder eine aktuelle Leistungsbe-
urteilung der zuletzt besuchten berufs-
bildenden Schule, 

	 d)	 in den Fällen des § 10 
		  – �Bescheinigung über die Teilnahme an 

dem schulischen oder sonstigen Bil-
dungsgang und in den Fällen des § 10 
Nummer 1 zusätzlich 

		  – �Bescheinigung über die Teilnahme an 
der fachpraktischen Ausbildung im 
Rahmen des schulischen oder sonsti-
gen Bildungsganges, 

	 e)	� in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 1 
und 2 

		�  Tätigkeitsnachweis und gegebenenfalls 
Nachweis der Dauer der Berufsausbil-
dung in dem oder in einem anderen ein-
schlägigen Ausbildungsberuf und gege-
benenfalls glaubhafte Darlegung über 
den Erwerb der beruflichen Handlungs-
fähigkeit, 

	 f)	� in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 3 
und Absatz 3 

		�  glaubhafte Darlegung über den Erwerb 
der beruflichen Handlungsfähigkeit oder 
Bescheinigung über den Erwerb der be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten. 

	 g)	� Für Wiederholungsprüfungen genügt 
die form- und fristgerechte Anmeldung 
zur Prüfung.  

§ 13
Entscheidung über die Zulassung

(1)	� Über die Zulassung zur Abschluss- und 
Umschulungsprüfung entscheidet die IHK 
Siegen. Hält sie die Zulassungsvorausset-
zungen nicht für gegeben, so entscheidet 
der Prüfungsausschuss (§ 46 Absatz 1 und 
§ 62 Absatz 3 BBiG). 

(2)	� Sofern eine Umschulungsordnung (§ 58 
BBiG) oder eine Umschulungsprüfungsre-
gelung (§ 59 BBiG) der IHK Siegen Zulas-
sungsvoraussetzungen vorsieht, sind aus-
ländische Bildungsabschlüsse und Zeiten 
der Berufstätigkeit im Ausland zu berück-
sichtigen (§ 61 BBiG). 
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(3)	� Die Entscheidung über die Zulassung ist 
den zu prüfenden Personen rechtzeitig 
unter Angabe des Prüfungstages und -ortes 
einschließlich der erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Ent-
scheidung über die Nichtzulassung ist der 
zu prüfenden Person schriftlich mit Be-
gründung bekannt zu geben. 

(4)	� Die Zulassung kann von der IHK Siegen im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss 
bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses widerrufen werden, wenn sie auf-
grund von gefälschten Unterlagen oder 
falschen Angaben ausgesprochen wurde. 

Dritter Abschnitt:
Durchführung der Prüfung

§ 14
Prüfungsgegenstand

(1)	� Durch die Abschlussprüfung ist festzustel-
len, ob die zu prüfende Person die berufli-
che Handlungsfähigkeit erworben hat. In 
ihr soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie die erforderlichen beruflichen Fer-
tigkeiten beherrscht, die notwendigen be-
ruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten be-
sitzt und mit dem im Berufsschulunterricht 
zu vermittelnden, für die Berufsausbildung 
wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die 
Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen 
(§ 38 BBiG). 

(2)	� Der Gegenstand der Umschulungsprüfung 
ergibt sich aus der jeweiligen Umschulungs
ordnung oder Umschulungsprüfungsrege-
lung der IHK Siegen. 

(3)	� Sofern sich die Umschulungsordnung  
oder die Umschulungsprüfungsregelung 
der IHK Siegen auf die Umschulung für 
einen anerkannten Ausbildungsberuf rich-
tet, sind das Ausbildungsberufsbild, der 
Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungs-
anforderungen zugrunde zu legen (§ 60 
BBiG). 

(4)	� Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit 
nicht die Ausbildungsordnung, die Um
schulungsordnung oder die -prüfungsrege-
lung der IHK Siegen etwas anderes vor
sieht. 

§ 15
Gliederung der Prüfung

Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der 
Ausbildungsordnung oder der Umschulungs
ordnung oder -prüfungsregelung der IHK Sie-
gen. 

§ 16
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die be-
sonderen Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere 
für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hil-
feleistungen Dritter wie Gebärdensprachdol-
metscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 
Absatz 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 12) 
nachzuweisen. 

§ 17
Befreiung von vergleichbaren Prüfungs

bestandteilen bei der Umschulungsprüfung
Bei der Umschulungsprüfung (§§ 58, 59 BBiG) 
ist die zu prüfende Person auf Antrag von der 
Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch 
die IHK Siegen zu befreien, wenn sie eine ande-
re vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 
oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur 
Umschulungsprüfung innerhalb von zehn Jah-
ren nach der Bekanntgabe des Bestehens der 
anderen Prüfung erfolgt (§ 62 Absatz 4 BBiG). 

§ 18
Prüfungsaufgaben

(1)	� Der Prüfungsausschuss beschließt auf der 
Grundlage der Ausbildungsordnung oder 
der Umschulungsordnung oder -prüfungs-
regelung der IHK Siegen die Prüfungs
aufgaben. 

(2)	� Überregional oder von einem Aufgabener-
stellungsausschuss bei der IHK Siegen er-
stellte oder ausgewählte Aufgaben sind 
vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, 
sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt 
oder ausgewählt und beschlossen wurden, 
die entsprechend § 2 Absatz 2 zusammen-
gesetzt sind und die IHK Siegen über die 
Übernahme entschieden hat. 

(3)	� Sind an einem Tag ausschließlich schrift-
liche Prüfungsleistungen zu erbringen, soll 
die Dauer der Prüfung 300 Minuten nicht 
überschreiten. 

§ 19
Nichtöffentlichkeit 

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterin-
nen/Vertreter der obersten Bundes- oder Lan-
desbehörden, der IHK Siegen sowie die Mitglie-
der des Berufsbildungsausschusses der IHK 
Siegen können anwesend sein. Der Prüfungsaus-
schuss oder die Prüferdelegation kann im Ein-
vernehmen mit der IHK Siegen andere Personen 
als Gäste zulassen. An der Beratung über das 
Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation 
beteiligt sein. 

§ 20
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1)	� Die Prüfung wird unter Leitung des Vor-
sitzes vom gesamten Prüfungsausschuss 
unbeschadet der Regelungen in § 25 Ab-
satz 2 und 3 durchgeführt. 

(2)	� Die IHK Siegen regelt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Aufsichts
führung, die sicherstellen soll, dass die Prü-
fungsleistungen selbstständig und nur mit 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durch-
geführt werden. 

(3)	� Über den Ablauf der Prüfung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. 

 
§ 21

Ausweispflicht und Belehrung 
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre 
Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 

Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Ver-
fügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungs-
handlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt 
und Nichtteilnahme zu belehren. 

§ 22
Täuschungshandlungen und  

Ordnungsverstöße
(1)	� Unternimmt es eine zu prüfende Person, das 

Prüfungsergebnis durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
zu beeinflussen oder leistet sie Beihilfe zu 
einer Täuschung oder einem Täuschungs-
versuch, liegt eine Täuschungshandlung 
vor. 

(2)	� Wird während der Prüfung festgestellt, 
dass eine zu prüfende Person eine Täu-
schungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der 
Sachverhalt von der Aufsichtsführung fest-
zustellen und zu protokollieren. Die zu 
prüfende Person setzt die Prüfung vorbe-
haltlich der Entscheidung des Prüfungs
ausschusses über die Täuschungshandlung 
fort. 

(3)	� Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird 
die von der Täuschungshandlung betroffe-
ne Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 
0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungs
handlungen, kann der Prüfungsausschuss 
den Prüfungsteil oder die gesamte Prü-
fung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) be-
werten.

(4)	� Behindert eine zu prüfende Person durch 
ihr Verhalten die Prüfung so, dass die Prü-
fung nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann, ist sie von der Teilnahme aus-
zuschließen. Die Entscheidung hierüber 
kann von der Aufsichtsführung oder den 
mit der Prüfungsabnahme beauftragten 
Prüfenden getroffen werden. Die endgülti-
ge Entscheidung über die Folgen für die zu 
prüfende Person hat der Prüfungsaus-
schuss unverzüglich zu treffen. Gleiches 
gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvor-
schriften.

(5)	� Vor einer endgültigen Entscheidung des 
Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 
und 4 ist der Prüfling zu hören. 

§ 23
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1)	� Die zu prüfende Person kann nach erfolg-
ter Anmeldung vor Beginn der Prüfung 
durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 
In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht ab-
gelegt. 

(2)	� Versäumt die zu prüfende Person einen 
Prüfungstermin, so werden bereits er-
brachte selbstständige Prüfungsleistungen 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für 
die Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige 
Prüfungsleistungen sind solche, die thema-
tisch klar abgrenzbar und nicht auf eine 
andere Prüfungsleistung bezogen sind so-
wie eigenständig bewertet werden. 

(3)	� Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-
fung oder nimmt die zu prüfende Person an 
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der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wich-
tiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung 
mit 0 Punkten bewertet. 

(4)	� Bei den zeitlich auseinanderfallenden Tei-
len einer Abschlussprüfung gelten die Ab-
sätze 1 bis 3 für den jeweiligen Teil. 

(5)	� Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzu-
teilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall 

ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes er-
forderlich. 

 
Vierter Abschnitt:

Bewertung, Feststellung und  
Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 24
Bewertungsschlüssel

§ 25
Bewertungsverfahren, Feststellung  

der Prüfungsergebnisse
 
(1)	� Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse 

über 
	 1. �die Noten zur Bewertung einzelner Prü-

fungsleistungen, die er selbst abgenom-
men hat,  

	 2. �die Noten zur Bewertung der Prüfung 
insgesamt sowie 

	 3. �das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung. 

	� Für die Beschlussfassung erhält der Aus-
schuss die Ergebnisniederschriften nach  
§ 26. 

(2)	� Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte 
oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufga-
ben können automatisiert ausgewertet 
werden, wenn das Aufgabenerstellungs- 
oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt 
hat, welche Antworten als zutreffend an-
erkannt werden. Die Ergebnisse sind vom 
Prüfungsausschuss zu übernehmen. 

(3)	� Der Prüfungsausschuss oder die Prüferde-
legation kann einvernehmlich die Abnahme 
und Bewertung einzelner schriftlicher oder 
sonstiger Prüfungsleistungen, deren Be-
wertung unabhängig von der Anwesenheit 
bei der Erbringung erfolgen kann, so vor
nehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mit-
glieder die Prüfungsleistungen selbständig 
und unabhängig bewerten. Weichen die 
auf der Grundlage des in der Prüfungs
ordnung vorgesehenen Bewertungsschlüs-
sels erfolgten Bewertungen der beiden 
Prüfenden um nicht mehr als 10 Prozent 
der erreichbaren Punkte voneinander ab, so 
errechnet sich die endgültige Bewertung 
aus dem Durchschnitt der beiden Be
wertungen. Bei einer größeren Abweichung 
erfolgt die endgültige Bewertung durch ein 
vorab bestimmtes weiteres Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder der Prüfer
delegation. 

(4)	� Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass 
Auszubildende bei erfolgreichem Abschluss 
eines zweijährigen Ausbildungsberufs vom 
ersten Teil der Abschlussprüfung eines da-
rauf aufbauenden drei- oder dreieinhalb-
jährigen Ausbildungsberufs befreit sind, so 
ist das Ergebnis der Abschlussprüfung des 
zweijährigen Ausbildungsberufs vom Prü-
fungsausschuss als das Ergebnis des ersten 
Teils der Abschlussprüfung des auf dem 
zweijährigen Ausbildungsberufs aufbauen-
den drei- oder dreieinhalbjährigen Aus
bildungsberufs zu übernehmen. 

(5)	� Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-
nen nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur 
Bewertung einzelner, nicht mündlich zu 
erbringender Prüfungsleistungen gutach
terliche Stellungnahmen Dritter, insbeson-
dere berufsbildender Schulen, einholen. Im 
Rahmen der Begutachtung sind die we-
sentlichen Abläufe zu dokumentieren und 
die für die Bewertung erheblichen Tatsa-
chen festzuhalten. Die Beauftragung er-
folgt nach den Verwaltungsgrundsätzen 
der IHK Siegen. Personen, die nach § 3 von 

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von 
Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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der Mitwirkung im Prüfungsausschuss aus-
zuschließen sind, sollen nicht als Gutachter 
tätig werden. 

§ 26
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über  

Bestehen oder Nichtbestehen
(1)	� Über die Feststellung der einzelnen Prü-

fungsergebnisse ist eine Niederschrift auf 
den von der IHK Siegen genehmigten For-
mularen zu fertigen. Sie ist von den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses bzw. der 
Prüferdelegation zu unterzeichnen und der 
IHK Siegen ohne schuldhaftes Zögern (un-
verzüglich) vorzulegen.

(2)	� Der zu prüfenden Person soll unmittelbar 
nach Feststellung des Gesamtergebnisses 
der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die 
Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestan
den“ hat. Hierüber erhält die zu prüfende 
Person eine vom Vorsitz zu unterzeichnende 
Bescheinigung. Kann die Feststellung des 
Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letz-
ten Prüfungsleistung getroffen werden, so 
hat der Prüfungsausschuss diese ohne 
schuldhaftes Zögern (unverzüglich) zu tref-
fen und der zu prüfenden Person mitzu-
teilen. 

(3)	� Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeit-
lich auseinanderfallenden Teilen durchge
führt wird, ist das Ergebnis der Prüfungs-
leistungen im ersten Teil der Abschlussprü- 
fung der zu prüfenden Person schriftlich 
mitzuteilen (§ 37 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der 
erste Teil der Abschlussprüfung ist nicht 
eigenständig wiederholbar (§ 37 Absatz 1 
Satz 3 BBiG). 

(4)	� Dem Ausbildenden werden auf Verlangen 
die Ergebnisse der Zwischen- und Ab-
schlussprüfung des Auszubildenden über-
mittelt (§§ 37 Absatz 2 Satz 2 und 48 Ab-
satz 1 Satz 2 BBiG). 

§ 27
Prüfungszeugnis

(1)	� Über die Prüfung erhält die zu prüfende 
Person von der IHK Siegen ein Zeugnis (§ 
37 Absatz 2 BBiG). Der von der IHK Siegen 
vorgeschriebene Vordruck ist zu verwen-
den. 

(2)	 Das Prüfungszeugnis enthält 
    	 – �die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach 

§ 37 Absatz 2 BBiG“ oder „Prüfungszeug
nis nach § 62 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 37 Absatz 2 BBiG“, 

	 – �die Personalien der zu prüfenden Person 
(Name, Vorname, Geburtsdatum), 

	 – �die Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
mit Fachrichtung oder prüfungsrelevan
tem Schwerpunkt; weitere in der Ausbil-
dungsordnung ausgewiesene prüfungs-
relevante Differenzierungen können 
aufgeführt werden, 

	 – �die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbe-
reiche und das Gesamtergebnis (Note), 
soweit ein solches in der Ausbildungs-
ordnung vorgesehen ist, 

    	 – �das Datum des Bestehens der Prüfung, 
    	 – �die Namenswiedergaben (Faksimile) oder 

Unterschrift des Vorsitzes des Prüfungs-

ausschusses oder eines anderen Prü-
fungsausschussmitglieds und der beauf-
tragten Person der IHK Siegen mit Siegel. 
In Abstimmung mit dem zuständigen 
Prüfungsausschuss kann auf die Unter-
schrift durch ein Mitglied dieses Prü-
fungsausschusses verzichtet werden.

	� Die Zeugnisse können zusätzliche nicht 
amtliche Bemerkungen zur Information 
(Bemerkungen) enthalten, insbesondere 
über die Einordnung des erworbenen Ab-
schlusses in den Deutschen Qualifikations-
rahmen oder auf Antrag der geprüften 
Person über während oder anlässlich der 
Ausbildung erworbene besondere oder zu-
sätzliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten. 

(3)	� Im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2a 
BBiG enthält das Prüfungszeugnis  

	 – �die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach 
§ 37 Absatz 2 BBiG“, 

	 – �die Personalien der zu prüfenden Person 
(Name, Vorname, Geburtsdatum), 

	 – �die einleitende Bemerkung, dass die zu 
prüfende Person aufgrund der in Teil 1 
der Abschlussprüfung eines zu benen-
nenden drei- oder dreieinhalbjährigen 
Ausbildungsberufs erbrachten Prüfungs-
leistungen den Abschluss des zu benen
nenden zweijährigen Ausbildungsberufs 
erworben hat, 

	 – �die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbe-
reiche von Teil 1,  

	 – �ggf. das Ergebnis von zu benennenden 
Prüfungsbereichen aus Teil 2 der Ab-
schlussprüfung, wenn die Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten der Ab-
schlussprüfung des zweijährigen Ausbil-
dungsberufs die Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Teil 1-Prüfung des 
drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbil
dungsberufs nicht hinreichend abdecken 
und die fehlenden Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten durch geeignete 
Prüfungsbereiche von Teil 2 der Ab-
schlussprüfung abgedeckt werden kön-
nen, und 

	 – �die Feststellung, dass in Teil 1 der Ab-
schlussprüfung und den Prüfungsberei
chen mit den fehlenden Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten von Teil 2 
der Abschlussprüfung ausreichende Leis-
tungen entsprechend der Bestehensrege
lungen im zweijährigen Beruf erbracht 
wurden, 

	 – �das Datum von Teil 2 der Abschlussprü-
fung und 

	 – �die Namenswiedergaben (Faksimile) oder 
Unterschrift des Vorsitzes des Prüfungs-
ausschusses oder eines anderen Prü-
fungsausschussmitglieds und der beauf-
tragten Person der IHK Siegen mit Siegel. 
In Abstimmung mit dem zuständigen 
Prüfungsausschuss kann auf die Unter-
schrift durch ein Mitglied dieses Prü-
fungsausschusses verzichtet werden.

(4)	� Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubil-
denden eine englischsprachige und eine 
französischsprachige Übersetzung beizu-
fügen. Auf Antrag des Auszubildenden ist 

das Ergebnis berufsschulischer Leistungs-
feststellungen auf dem Zeugnis auszuwei-
sen. Der Auszubildende hat den Nachweis 
der berufsschulischen Leistungsfeststel-
lungen dem Antrag beizufügen. (§ 37 Ab-
satz 3 BBiG). 

 
§ 28

Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1)�� Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die 

zu prüfenden Personen und ihre gesetz
lichen Vertreter von der IHK Siegen einen 
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, 
welche Prüfungsleistungen in einer Wieder-
holungsprüfung nicht mehr wiederholt 
werden müssen (§ 29 Absatz 2 bis 3). Die 
von der IHK Siegen vorgeschriebenen For-
mulare sind zu verwenden. 

(2)	� Auf die besonderen Bedingungen der Wie-
derholungsprüfung gemäß § 29 ist hin
zuweisen. 

Fünfter Abschnitt:
Wiederholungsprüfung

§ 29
Wiederholungsprüfung

(1)	� Eine nicht bestandene Abschlussprüfung 
kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Ab-
satz 1 Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wie
derholungsprüfung erzielten Ergebnisse. 

(2)	� Hat die zu prüfende Person bei nicht be-
standener Prüfung in einer selbstständigen 
Prüfungsleistung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) 
mindestens ausreichende Leistungen er
bracht, so ist dieser auf Antrag der zu prü-
fenden Person nicht zu wiederholen, sofern 
die zu prüfende Person sich innerhalb von 
zwei Jahren – gerechnet vom Tag der Fest-
stellung des Ergebnisses der nicht bestan-
denen Prüfung an – zur Wiederholungs
prüfung anmeldet. Die Bewertung in einer 
selbstständigen Prüfungsleistung (§  23 
Absatz 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wieder-
holungsprüfung zu übernehmen. 

    (3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten 
Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden. 

Sechster Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 30
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungs-
ausschüsse der IHK Siegen sind bei ihrer schrift-
lichen Bekanntgabe an die zu prüfende Person 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 
der Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen. 

§ 31
Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist der zu prüfenden Person binnen 
der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung 
eines Rechtsbehelfs Einsicht in ihre Prüfungs-
unterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prü-
fungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften 
gemäß § 26 Absatz 1 15 Jahre aufzubewahren. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zu-
gang des Prüfungsbescheides nach § 27 Absatz 
1 bzw. § 28 Absatz 1. Der Ablauf der vorgenann-
ten Fristen wird durch das Einlegen eines 
Rechtsmittels gehemmt. 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit zur Ver-
öffentlichung im Mitteilungsblatt „Wirtschafts-
report“ ausgefertigt.

Siegen, den 31. August 2022

Industrie- und Handelskammer Siegen

Walter Viegener	 Klaus Gräbener
Präsident		  Hauptgeschäftsführer

schluss-/Umschulungsprüfungsordnung außer 
Kraft.

---

Die Genehmigung der Prüfungsordnung für die 
Durchführung von Abschluss- und Umschu-
lungsprüfungen hat das Ministerium für Wirt-
schaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 47 Abs. 1 
sowie §§ 59, 62 Abs. 3 S. 2 i.V. mit § 47 Abs. 1 
BBiG am 24. August 2022 erteilt.

§ 32
Prüfung von Zusatzqualifikationen

Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten 
entsprechend für die Abnahme von Prüfungen 
gemäß § 49 BBiG (Zusatzqualifikationsprüfun-
gen). Das Ergebnis der Prüfung nach § 37 BBiG 
bleibt unberührt. 

§ 33
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag der Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt der IHK Siegen 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Ab-

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungs-
ausschusses vom 29. März 2022 gemäß den 
Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbil-
dung vom 15. Dezember 2021 (BAnz AT 
02.02.2022 S3) erlässt die Industrie- und Han-
delskammer Siegen als zuständige Stelle nach § 
47 Absatz 1 Satz 1 und § 79 Absatz 4 Satz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), 
das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 
2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, die 
folgende Prüfungsordnung für die Durchfüh-
rung von Fortbildungsprüfungen und Prüfungen 
nach der Ausbildereignungsverordnung (AEVO). 
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Erster Abschnitt:  
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1  
Errichtung

(1)	� Für die Durchführung von Prüfungen im Be
reich der beruflichen Fortbildung errichtet 
die IHK Siegen Prüfungsausschüsse (§ 56 
Absatz 1 S. 1 BBiG). Mehrere zuständige 
Stellen können bei einer von ihnen gemein-
same Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 
Absatz 1 S. 2 BBiG). 

(2)	� Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-
nen nach § 42 Absatz 2 BBiG nehmen die 
Prüfungsleistungen ab. 

(3)	� Soweit die Fortbildungsordnungen (§ 53 
Absatz 1 BBiG), die Anpassungsfortbil-
dungsordnungen (§ 53e Absatz 1 BBiG) 
oder die Fortbildungsprüfungsregelungen 
nach § 54 BBiG selbstständige Prüfungs-
teile beinhalten, können zur Durchführung 
der Teilprüfungen eigene Prüfungs
ausschüsse oder Prüferdelegationen gebil-
det werden. 

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung von  

Prüfungsausschüssen
(1)	�� Der Prüfungsausschuss besteht aus min-

destens drei Mitgliedern, sofern in einer 
Anlage zur Prüfungsordnung für bestimm-

te Prüfungsausschüsse keine höhere An-
zahl festgelegt ist. Die Mitglieder von 
Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der 
Beurteilung der Prüfungsleistungen unab-
hängig und nicht an Weisungen gebunden. 
Die Mitglieder müssen für die Prüfungsge-
biete sachkundig und für die Mitwirkung 
im Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 Ab-
satz 1 Satz 2 BBiG). 

(2)	� Dem Prüfungsausschuss müssen als Mit-
glieder Beauftragte der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie 
mindestens eine Person, die als Lehrkraft 
im beruflichen Schul- oder Fortbildungs-
wesen tätig ist, angehören. Mindestens 
zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder 
müssen Beauftragte der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 S. 1 
und 2 BBiG).  

(3)	� Die Mitglieder werden von der IHK Siegen 
für eine einheitliche Periode, längstens für 
fünf Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 S. 1 BBiG). 

(4)	� Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden 
auf Vorschlag der im Bezirk der IHK Siegen 
bestehenden Gewerkschaften und selbst-
ständigen Vereinigungen von Arbeitneh-
mern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz 3 S. 2 
BBiG). 

(5)	� Lehrkräfte im beruflichen Schul- oder Fort-
bildungswesen werden im Einvernehmen 
mit der Schulaufsichtsbehörde oder der 
von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 
Absatz 3 S. 3 BBiG entsprechend). Soweit 
es sich um Lehrkräfte von Fortbildungsein-
richtungen handelt, werden sie von den 
Fortbildungseinrichtungen benannt. 

(6)	� Werden Mitglieder nicht oder nicht in aus-
reichender Zahl innerhalb einer von der IHK 
Siegen gesetzten angemessenen Frist vor-
geschlagen, so beruft die IHK Siegen inso-
weit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 
Absatz 3 S. 4 BBiG). 

(7)	� Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse kön
nen nach Anhörung der an ihrer Berufung 
Beteiligten aus wichtigem Grunde abbe-
rufen werden (§ 40 Absatz 3 S. 5 BBiG). 

(8)	� Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse ha-
ben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen 
(§ 40 Absatz 2 S. 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 
7 gelten für sie entsprechend. 

Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungs- und  
AEVO-Prüfungen
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gilt, wenn eine objektive Durchführung der 
Prüfung aus anderen Gründen nicht ge
währleistet erscheint. Wenn in den Fällen 
der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße 
Besetzung der Prüferdelegation nicht mög-
lich ist, kann der Prüfungsausschuss die 
Durchführung der Prüfung auf eine andere 
Prüferdelegation übertragen oder die Prü-
fung selbst abnehmen. 

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1)	� Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, 
das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mit-
glied, das den Vorsitz stellvertretend über-
nimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertre-
tende Mitglied sollen nicht derselben 
Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Absatz 
1 BBiG).

(2)	� Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindes-
tens drei, mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des vor
sitzenden Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 
Absatz 2 BBiG). 

(3)	� Für Prüferdelegationen gelten Absatz 2 
Sätze 1 und 2 entsprechend.  

§ 5 
Geschäftsführung

(1)	� Die Geschäftsführung des Prüfungsaus-
schusses liegt in Abstimmung mit dem 
Prüfungsausschuss bei der IHK Siegen. Ein-
ladungen (Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung), Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse werden im 
Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses geregelt. 

(2)	� Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses 
sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder 
werden in geeigneter Weise unterrichtet. 
Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht 
teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der 
IHK Siegen mitteilen. Für ein verhindertes 
Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied 
einzuladen, welches derselben Gruppe an-
gehören soll. 

(3)	� Die Sitzungsprotokolle sind von der proto-
kollführenden Person und dem Vorsitz zu 
unterzeichnen. § 23 Absatz 1 bleibt unbe-
rührt. 

(4)	� Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen ent-
sprechend. Die Sitzungsprotokolle sind von 
allen Mitgliedern der Prüferdelegation zu 
unterzeichnen. § 23 Absatz 1 bleibt unbe-
rührt. 

§ 6 
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflich-
ten, insbesondere gegenüber dem Berufsbildungs
ausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, der Prüferdelegation und sonstige 
mit der Prüfung befasste Personen über alle 
Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber 
Dritten zu wahren.

fungsbewerber nicht mitwirken. Angehöri-
ge im Sinne des Satz 1 sind: 

	 1. Verlobte, 
	 2. Ehegatten, 
	 3. eingetragene Lebenspartner, 
	 4. �Verwandte und Verschwägerte gerader 

Linie,
	 5. Geschwister, 
	 6. Kinder der Geschwister, 
	 7. �Ehegatten der Geschwister und Ge-

schwister der Ehegatten, 
	 8. Geschwister der Eltern, 
	 9. �Personen, die durch ein auf längere Dau-

er angelegtes Pflegeverhältnis mit häus-
licher Gemeinschaft wie Eltern und Kind 
miteinander verbunden sind (Pflegeel-
tern und Pflegekinder). 

	� Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 
Personen auch dann, wenn 

	 1. �in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 
die die Beziehung begründende Ehe oder 
die Lebenspartnerschaft nicht mehr be-
steht; 

	 2. �in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die 
Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
durch Annahme als Kind erloschen ist; 

	 3. �im Falle der Nummer 9 die häusliche Ge-
meinschaft nicht mehr besteht, sofern 
die Personen weiterhin wie Eltern und 
Kind miteinander verbunden sind. 

(2)	� Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied 
oder ein Mitglied einer Prüferdelegation 
nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder be-
stehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der IHK 
Siegen mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss oder den anderen 
Mitgliedern der Prüferdelegation. Die Ent-
scheidung über den Ausschluss von der 
Mitwirkung trifft die IHK Siegen, während 
der Prüfung der Prüfungsausschuss oder 
die Prüferdelegation. Im letzteren Fall darf 
das betroffene Mitglied nicht mitwirken. 
Ausgeschlossene Personen dürfen bei der 
Beratung und Beschlussfassung nicht zu-
gegen sein. 

(3)	� Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Miss-
trauen gegen eine unparteiische Ausübung 
des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder 
wird von einer zu prüfenden Person das 
Vorliegen eines solchen Grundes behaup-
tet, so hat die betroffene Person dies der 
IHK Siegen mitzuteilen, während der Prü-
fung dem Prüfungsausschuss oder der Prü-
ferdelegation. Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend. 

(4)	� Personen, die gegenüber der zu prüfenden 
Person Arbeitgeberfunktionen innehaben, 
sollen, soweit nicht besondere Umstände 
eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, 
nicht mitwirken. 

(5)	� Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 
eine ordnungsgemäße Besetzung des 
Prüfungsausschusses nicht möglich ist, 
kann die IHK Siegen die Durchführung der 
Prüfung einem anderen oder einem ge-
meinsamen Prüfungsausschuss übertragen. 
Erforderlichenfalls kann eine andere Indus-
trie- und Handelskammer ersucht werden, 
die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche 

(9)	� Die für die Berufung von Prüfungsausschuss
mitgliedern Vorschlagsberechtigten sind über 
die Anzahl und die Größe der einzurichten-
den Prüfungsausschüsse sowie über die Zahl 
der von ihnen vorzuschlagenden weiteren 
Prüfenden zu unterrichten. Die Vorschlags-
berechtigten werden von der IHK Siegen 
darüber unterrichtet, welche der von ihnen 
vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen sowie weiteren Prü-
fenden berufen wurden (§ 40 Absatz 5).

(10)	�Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist eh-
renamtlich. Für bare Auslagen und für Zeit
versäumnis ist, soweit eine Entschädigung 
nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen, 
deren Höhe von der IHK Siegen mit Geneh-
migung der obersten Landesbehörde fest-
gesetzt wird. Die Entschädigung für Zeit-
versäumnis hat mindestens im Umfang von 
§ 16 des Justizvergütungs- und Entschädi-
gungsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBiG). 

(11)	�Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abge-
wichen werden, wenn andernfalls die er-
forderliche Zahl von Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses nicht berufen werden 
kann (§ 40 Absatz 7 BBiG). 

§ 2a  
Prüferdelegationen

(1)	� Die IHK Siegen kann im Einvernehmen mit 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
die Abnahme und die abschließende Be-
wertung von Prüfungsleistungen auf Prü-
ferdelegationen übertragen. 

(2)	� Für die Zusammensetzung von Prüferdele-
gationen ist § 2 Absätze 1 und 2 entspre-
chend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 
BBiG). Die Mitglieder der Prüferdelegatio-
nen haben Stellvertreter/Stellvertreterin-
nen (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). 

(3)	� Mitglieder von Prüferdelegationen können 
die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, de-
ren Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
sowie weitere Prüfende sein, die durch die 
IHK Siegen nach § 40 Absatz 4 BBiG berufen 
worden sind. Für die Berufungen gilt § 2 
Absätze 3 bis 8 entsprechend. Die Berufung 
weiterer Prüfender kann auf bestimmte 
Prüf- oder Fachgebiete beschränkt werden. 

(4)	� Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation 
ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt ent-
sprechend. 

(5)	� Die IHK Siegen hat vor Beginn der Prüfung 
über die Bildung von Prüferdelegationen, 
über deren Mitglieder sowie über deren 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu 
entscheiden. Prüfende können Mitglieder 
mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind 
verschiedene Prüfungsleistungen derart 
aufeinander bezogen, dass deren Beurtei-
lung nur einheitlich erfolgen kann, so müs-
sen diese Prüfungsleistungen von densel-
ben Prüfenden abgenommen werden. 

§ 3 
Ausschluss von der Mitwirkung

(1)	� Bei der Zulassung und Prüfung dürfen An-
gehörige der Prüfungsbewerberinnen/Prü-
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§ 14  
Prüfungsaufgaben 

(1)	� Der Prüfungsausschuss beschließt auf der 
Grundlage der Prüfungsanforderungen die 
Prüfungsaufgaben. 

(2)	� Überregional oder von einem Aufgabener-
stellungsausschuss bei der Industrie- und 
Handelskammer erstellte oder ausgewählte 
Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu 
übernehmen, sofern diese Aufgaben von 
Gremien erstellt oder ausgewählt und be-
schlossen wurden, die entsprechend § 2 
Absatz 2 zusammengesetzt sind und die 
IHK Siegen über die Übernahme entschie-
den hat.  

§ 15  
Nachteilsausgleich für behinderte Menschen
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die be-
sonderen Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere 
für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hil-
feleistungen Dritter wie Gebärdensprachdol-
metscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 
Absatz 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 8 Ab-
satz 1) nachzuweisen. 

§ 16  
Nichtöffentlichkeit 

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter 
und Vertreterinnen der obersten Bundes- und 
Landesbehörden, der IHK Siegen sowie die Mit-
glieder des Berufsbildungsausschusses der IHK 
Siegen können anwesend sein. Der Prüfungsaus-
schuss oder die Prüferdelegation kann im Ein-
vernehmen mit der IHK Siegen andere Personen 
als Gäste zulassen. An der Beratung über das 
Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation 
beteiligt sein. 
 

§ 17  
Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

(1)	� Die Prüfung wird unter Leitung des Vor-
sitzes vom gesamten Prüfungsausschuss 
durchgeführt. 

(2)	� Die IHK Siegen regelt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsfüh-
rung, die sicherstellen soll, dass die Prü-
fungsleistungen selbstständig und nur mit 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durch-
geführt werden. 

(3)	� Störungen durch äußere Einflüsse müssen 
von der zu prüfenden Person ausdrücklich 
gegenüber der Aufsicht, dem Vorsitz oder 
den mit der Prüfungsabnahme beauftrag-
ten Prüfenden gerügt werden. Entstehen 
durch die Störungen erhebliche Beein-
trächtigungen, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss, die Prüferdelegation oder die 
mit der Prüfungsabnahme beauftragten 
Prüfenden über Art und Umfang von ge-
eigneten Ausgleichsmaßnahmen. Bei der 
Durchführung von schriftlichen Prüfungen 
kann die Aufsicht über die Gewährung ei-
ner Zeitverlängerung entscheiden. 

(4)	� Über den Ablauf der Prüfung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. 

(2)	� Anträge auf Befreiung von Prüfungsbe-
standteilen sind zusammen mit dem Zu-
lassungsantrag schriftlich bei der IHK Sie-
gen zu stellen. Die Nachweise über 
Befreiungsgründe im Sinne von Absatz 1 
sind beizufügen. 

 
§ 10  

Entscheidung über die Zulassung und über 
Befreiungsanträge

(1)	� Über die Zulassung sowie über die Befrei-
ung von Prüfungsbestandteilen entscheidet 
die IHK Siegen. Hält sie die Zulassungsvor-
aussetzungen oder die Befreiungsgründe 
nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss (§ 46 Absatz 1 BBiG). 

(2)	� Die Entscheidungen über die Zulassung und 
die Befreiung von Prüfungsbestandteilen 
sind der Prüfungsbewerberin/dem Prü-
fungsbewerber rechtzeitig unter Angabe 
des Prüfungstages und -ortes einschließ-
lich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
mitzuteilen. Die Entscheidungen über die 
Nichtzulassung und über die Ablehnung 
der Befreiung sind der Prüfungsbewerberin/
dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Be-
gründung bekannt zu geben. 

(3)	� Die Zulassung und die Befreiung von Prü-
fungsbestandteilen können von der IHK 
Siegen bis zur Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses widerrufen werden, wenn sie 
aufgrund gefälschter Unterlagen oder fal-
scher Angaben ausgesprochen wurde. 

 
§ 11  

Prüfungsgebühr
Die zu prüfende Person hat die Prüfungsgebühr 
nach Aufforderung an die IHK Siegen zu ent
richten. Die Höhe der Prüfungsgebühr bestimmt 
sich nach der Gebührenordnung der IHK Siegen.

Dritter Abschnitt:  
Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12  
Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 

(1)	� Sofern für einen Fortbildungsabschluss 
weder eine Fortbildungsordnung (§ 53 Ab-
satz 1 BBiG) noch eine Anpassungsfortbil-
dungsordnung (§ 53e Absatz 1 BBiG) er-
lassen worden ist, regelt die IHK Siegen die 
Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, 
Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfun-
gen, die Zulassungsvoraussetzungen sowie 
das Prüfungsverfahren durch Fortbildungs
prüfungsregelungen nach § 54 BBiG. 

(2)	� Die Prüfungssprache ist Deutsch, soweit 
nicht die Fortbildungsordnung (§ 53 Absatz 
1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsord-
nung (§ 53e Absatz 1 BBiG) oder die Fort-
bildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG 
etwas anderes vorsieht. 

 
§ 13  

Gliederung der Prüfung 
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den 
Fortbildungsordnungen (§ 53 Absatz 1 BBiG), 
den Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53e 
Absatz 1 BBiG) oder den Fortbildungsprüfungs-
regelungen nach § 54 BBiG (Prüfungsanforde-
rungen).

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7  
Prüfungstermine

(1)	� Die IHK Siegen legt die Prüfungstermine je 
nach Bedarf fest. Die Termine sollen nach 
Möglichkeit mit den betroffenen Fortbil-
dungseinrichtungen abgestimmt werden. 

(2)	� Die IHK Siegen gibt die Prüfungstermine 
einschließlich der Anmeldefristen in geeig-
neter Weise öffentlich mindestens einen 
Monat vor Ablauf der Anmeldefrist be-
kannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, 
kann die IHK Siegen die Annahme des An-
trags verweigern. 

(3)	� Werden für schriftlich durchzuführende 
Prüfungsbereiche einheitliche überregio-
nale Aufgaben verwendet, sind dafür ent-
sprechende überregional abgestimmte 
Prüfungstage anzusetzen. 

§ 8 
Zulassung zur Fortbildungsprüfung

(1)	� Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist 
schriftlich nach den von der IHK Siegen be-
stimmten Fristen und Formularen zu stel-
len. Dem Antrag auf Zulassung sind beizu-
fügen: 

	 1. Angaben zur Person und 
	 2. �Angaben über die in den Absätzen 2 bis 

4 genannten Voraussetzungen. 
(2)	� Örtlich zuständig für die Zulassung zur 

Fortbildungsprüfung ist die Industrie- und 
Handelskammer, in deren Bezirk die Prü-
fungsbewerberin/der Prüfungsbewerber 

	 a) �an einer Maßnahme der Fortbildung teil-
genommen hat oder 

	 b) �in einem Arbeitsverhältnis steht oder 
selbstständig tätig ist oder 

	 c) seinen/ihren Wohnsitz hat. 
(3)	� Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, 

wer die Zulassungsvoraussetzungen einer 
Fortbildungsordnung (§ 53 Absatz 1 BBiG), 
einer Anpassungsfortbildungsordnung (§ 
53e Absatz 1 BBiG) oder einer Fortbildungs
prüfungsregelung nach § 54 BBiG erfüllt. 

(4)	� Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53 Ab-
satz 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungs-
ordnung (§ 53e Absatz 1 BBiG) oder eine 
Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 
BBiG Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, 
sind ausländische Bildungsabschlüsse und 
Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu 
berücksichtigen (§ 55 BBiG). 

§ 9 
Befreiung von vergleichbaren  

Prüfungsbestandteilen
(1)	� Die zu prüfende Person ist auf Antrag von 

der Ablegung einzelner Prüfungsbestand-
teile durch die IHK Siegen zu befreien, 
wenn sie eine andere vergleichbare Prü-
fung vor einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 
einem staatlichen Prüfungsausschuss er-
folgreich abgelegt hat und die Anmeldung 
zur Fortbildungsprüfung innerhalb von 
zehn Jahren nach Bekanntgabe des Beste-
hens der anderen Prüfung erfolgt (§ 56 Ab-
satz 2 BBiG). 
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ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes er-
forderlich. 

Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 21 
Bewertungsschlüssel

andere Prüfungsleistung bezogen sind so-
wie eigenständig bewertet werden. 

(3)	� Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-
fung oder nimmt die zu prüfende Person an 
der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wich-
tiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung 
mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. 

(4)	� Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzu-
teilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall 

§ 18  
Ausweispflicht und Belehrung

Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre 
Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Ver-
fügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungs-
handlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und 
Nichtteilnahme zu belehren. 
 

§ 19  
Täuschungshandlungen und  

Ordnungsverstöße 
(1)	� Unternimmt es eine zu prüfende Person, 

das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
zu beeinflussen oder leistet sie/er Beihilfe 
zu einer Täuschung oder einem Täuschungs
versuch, liegt eine Täuschungshandlung 
vor. 

(2)	� Wird während der Prüfung festgestellt, dass 
eine zu prüfende Person eine Täuschungs
handlung begeht oder einen entsprechen-
den Verdacht hervorruft, ist der Sachver-
halt von der Aufsichtsführung festzustellen 
und zu protokollieren. Die zu prüfende 
Person setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses 
über die Täuschungshandlung fort. 

(3)	� Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird 
die von der Täuschungshandlung betroffe-
ne Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 
0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täu-
schungshandlungen, kann der Prüfungs-
ausschuss den Prüfungsteil oder die ge-
samte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 
Punkte) bewerten. 

(4)	� Behindert eine zu prüfende Person durch 
ihr Verhalten die Prüfung so, dass die Prü-
fung nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann, ist sie von der Teilnahme aus-
zuschließen. Die Entscheidung hierüber 
kann von der Aufsichtsführung oder den 
mit der Prüfungsabnahme beauftragten 
Prüfenden getroffen werden. Die endgülti-
ge Entscheidung über die Folgen für die zu 
prüfende Person hat der Prüfungsaus-
schuss unverzüglich zu treffen. Gleiches 
gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvor-
schriften. 

(5)	� Vor einer endgültigen Entscheidung des 
Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 
und 4 ist die zu prüfende Person zu hören. 

 
§ 20  

Rücktritt, Nichtteilnahme
(1)	� Die zu prüfende Person kann nach erfolgter 

Anmeldung vor Beginn der Prüfung (bei 
schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe 
der Prüfungsaufgaben) durch schriftliche 
Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt 
die Prüfung als nicht abgelegt. 

(2)	� Versäumt die zu prüfende Person einen 
Prüfungstermin, so werden bereits er-
brachte selbstständige Prüfungsleistungen 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für 
die Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige 
Prüfungsleistungen sind solche, die thema-
tisch klar abgrenzbar und nicht auf eine 

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von 
Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.
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für die Zulassung zu einem weiteren Prü-
fungsteil ist. Es gelten die in der Wieder-
holungsprüfung erzielten Ergebnisse. 

(2)	� Hat die zu prüfende Person bei nicht bestan-
dener Prüfung in einer selbstständigen 
Prüfungsleistung (§ 20 Absatz 2 S. 2) mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht, so ist 
diese auf Antrag der zu prüfenden Person 
nicht zu wiederholen, sofern die zu prüfende 
Person sich innerhalb von zwei Jahren – ge-
rechnet vom Tage der Feststellung des Ergeb-
nisses der nicht bestandenen Prüfung an – 
zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die 
Bewertung einer selbstständigen Prüfungs-
leistung (§ 20 Absatz 2 S. 2) ist im Rahmen 
der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3)	� Die Prüfung kann frühestens zum nächsten 
Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden. 

Sechster Abschnitt:  
Schlussbestimmungen 

§ 27  
Rechtsbehelfsbelehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungs-
ausschüsse sowie der IHK Siegen sind bei ihrer 
schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbe-
werberin/den Prüfungsbewerber bzw. die zu 
prüfende Person mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung gemäß § 70 VwGO zu versehen. 
 

§ 28  
Prüfungsunterlagen 

(1)	� Auf Antrag ist der zu prüfenden Person bin-
nen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur 
Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in 
ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein 
Jahr, die Niederschriften gemäß § 23 Ab-
satz 1 15 Jahre aufzubewahren. Die Auf-
bewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang 
des Prüfungs-bescheides nach § 24 Absatz 
1 bzw. § 25 Absatz 1. Der Ablauf der vor-
genannten Fristen wird durch das Einlegen 
eines Rechtsmittels gehemmt. 

(2)	� Die Aufbewahrung kann auch elektronisch 
erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur 
Archivierung bleiben unberührt. 

 
§ 29 

Inkrafttreten 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tag der Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt der IHK Siegen 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fortbil-
dungsprüfungsordnung außer Kraft

--- 

Die Genehmigung der Prüfungsordnung für die 
Durchführung von Fortbildungsprüfungen und 
Prüfungen nach der Ausbilder-Eignungsverord-
nung hat das Ministerium für Wirtschaft, Indus-
trie, Klimaschutz und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen am 24. August 2022 erteilt.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit zur Ver-
öffentlichung im Mitteilungsblatt „Wirtschafts-
report“ ausgefertigt.

Siegen, den 31. August 2022

Industrie- und Handelskammer Siegen

Walter Viegener	 Klaus Gräbener
Präsident		  Hauptgeschäftsführer

ausreichende Leistungen erbracht worden 
sind. 

(3)	� Der zu prüfenden Person soll unmittelbar 
nach Feststellung des Gesamtergebnisses 
der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die 
Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestan-
den“ hat. Kann die Feststellung des Prü-
fungsergebnisses nicht am Tag der letzten 
Prüfungsleistung getroffen werden, so hat 
der Prüfungsausschuss diese ohne schuld-
haftes Zögern (unverzüglich) zu treffen und 
der zu prüfenden Person mitzuteilen. 

(4)	� Über das Bestehen eines Prüfungsteils er-
hält die zu prüfende Person Bescheid, wenn 
für den Prüfungsteil ein eigener Prüfungs-
ausschuss gemäß § 1 Absatz 3 gebildet 
werden kann.

§ 24  
Prüfungszeugnis 

(1)	� Über die Prüfung erhält die zu prüfende 
Person von der IHK Siegen ein Zeugnis  
(§ 37 Absatz 2 BBiG).  

(2)	� Das Prüfungszeugnis enthält die in der jewei-
ligen Fortbildungsordnung (§ 53 Absatz 1 
BBiG), Anpassungsfortbildungsordnung (§ 
53e Absatz 1 BBiG) oder Fortbildungsprü-
fungsregelung nach § 54 BBiG vorgesehenen 
Angaben. Die Zeugnisse können zusätzliche 
nicht amtliche Bemerkungen zur Information 
(Bemerkungen) enthalten, insbesondere über 
die Zuordnung des erworbenen Abschlusses 
in den Deutschen Qualifikationsrahmen oder, 
auf Antrag der geprüften Person, über wäh-
rend oder anlässlich der Ausbildung erwor-
bene besondere oder zusätzliche Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Das 
Prüfungszeugnis enthält die Namenswieder-
gaben (Faksimile) oder Unterschriften des 
Vorsitzes des Prüfungsausschusses oder ei-
nes anderen Prüfungsausschussmitglieds 
und der beauftragten Person der IHK Siegen 
mit Siegel. In Abstimmung mit dem zustän-
digen Prüfungsausschuss kann auf die Unter-
schrift durch ein Mitglied dieses Prüfungs-
ausschusses verzichtet werden.

(3)	� Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu prüfen-
den Person eine englischsprachige und eine 
französischsprachige Übersetzung beizu-
fügen (§ 37 Absatz 3 S. 1 BBiG). 

§ 25  
Bescheid über nicht bestandene Prüfung

(1)	� Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu 
prüfende Person von der IHK Siegen einen 
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzuge-
ben, welche Prüfungsleistungen in einer 
Wiederholungsprüfung nicht mehr wieder-
holt werden müssen (§ 26 Absatz 2 bis 3). 
Die von der IHK Siegen vorgeschriebenen 
Formulare sind zu verwenden. 

(2)	� Auf die besonderen Bedingungen der Wie-
derholungsprüfung gemäß § 26 ist hinzu-
weisen. 

Fünfter Abschnitt:  
Wiederholungsprüfung 

§ 26  
Wiederholungsprüfung 

(1)	� Eine Fortbildungsprüfung, die nicht be-
standen ist, kann zweimal wiederholt wer-
den. Ebenso können Prüfungsteile, die 
nicht bestanden sind, zweimal wiederholt 
werden, wenn ihr Bestehen Voraussetzung 

§ 22 
Bewertungsverfahren, Feststellung  

der Prüfungsergebnisse
(1)	� Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse 

über 
	 1. �die Noten zur Bewertung einzelner Prü-

fungsleistungen, die er selbst abgenom-
men hat, 

	 2. �die Noten zur Bewertung der Prüfung 
insgesamt sowie 

	 3. �das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung. 

	� Für die Beschlussfassung erhält der Aus-
schuss die Ergebnisniederschriften nach  
§ 23. 

(2)	� Bei der Feststellung von Prüfungsergebnis-
sen bleiben Prüfungsleistungen, von denen 
befreit worden ist (§ 9), außer Betracht. 

(3)	� Nach § 47 Absatz 2 S. 2 BBiG erstellte oder 
ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben kön
nen automatisiert ausgewertet werden, 
wenn das Aufgabenerstellungs- oder Aufga
benauswahlgremium festgelegt hat, wel-
che Antworten als zutreffend anerkannt 
werden. Die Ergebnisse sind vom Prüfungs-
ausschuss zu übernehmen. 

(4)	� Der Prüfungsausschuss oder die Prüferde-
legation kann einvernehmlich die Abnahme 
und Bewertung einzelner schriftlicher oder 
sonstiger Prüfungsleistungen, deren Be-
wertung unabhängig von der Anwesenheit 
bei der Erbringung erfolgen kann, so vor-
nehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mit-
glieder die Prüfungsleistungen selbststän-
dig und unabhängig bewerten. Weichen die 
auf der Grundlage des in der Prüfungsord-
nung vorgesehenen Bewertungsschlüssels 
erfolgten Bewertungen der beiden Prüfen-
den um nicht mehr als 10 Prozent der er-
reichbaren Punkte voneinander ab, so er-
rechnet sich die endgültige Bewertung aus 
dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. 
Bei einer größeren Abweichung erfolgt die 
endgültige Bewertung durch ein vorab be-
stimmtes weiteres Mitglied des Prüfungs-
ausschusses oder der Prüferdelegation. 

(5)	� Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegatio-
nen nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur 
Bewertung einzelner, nicht mündlich zu 
erbringender Prüfungsleistungen gutach-
terliche Stellungnahmen Dritter einholen. 

(6)	� Im Rahmen der Begutachtung sind die we-
sentlichen Abläufe zu dokumentieren und die 
für die Bewertung erheblichen Tatsachen 
festzuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach 
den Verwaltungsgrundsätzen der IHK Siegen. 
Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung 
im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, 
sollen nicht als Gutachter tätig werden. 

 
§ 23  

Ergebnisniederschrift, Mitteilung über  
Bestehen oder Nichtbestehen

(1)	� Über die Feststellung der einzelnen Prü-
fungsergebnisse ist eine Niederschrift auf 
den Formularen der IHK Siegen zu fertigen. 
Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses bzw. der Prüferdelegation zu 
unterzeichnen und der IHK Siegen unver-
züglich vorzulegen. 

(2)	� Die Prüfung ist vorbehaltlich der Fortbil-
dungsregelungen nach §§ 53, 53 e, 54 BBiG 
insgesamt bestanden, wenn in jedem der 
einzelnen Prüfungsbestandteile mindestens 
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Die Künstlerin lebt in Netphen-Irmgarteichen – von der Idylle, 
die sie umgibt, ist in ihren Bildern allerdings wenig zu sehen. 
Eines der Themen, die sie beschäftigen, ist der Natur- und 
Umweltschutz: „Er ist mir sehr wichtig.“ Ursel Decker hat sich 
schon vor 25 Jahren dem Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) sowie dem Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU) angeschlossen. Ihre Überzeugung: „Alles hängt 
zusammen. Wir haben ein geschlossenes System auf unserem 
Planeten.“ Oft beinhaltet ihre künstlerisch aufgearbeitete Kri-
tik einen kräftigen Schuss schwarzen Humors. Zum Beispiel 
setzt sie den Titanen Atlas, der in der griechischen Mytho-
logie das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern tragen muss, 
auf ein Fahrrad. In ihrem Bild lastet die Weltkugel auf seinen 
Schultern, und obendrauf liegt ein Kleinkind: „Menschlein, du 
machst es mir schwer“ lässt sie den Titanen seufzen. Ein ande-
res Werk zeigt einen Menschen, der in die Erdkugel beißt – es 
heißt „Der Unersättliche“.  Oder das eindrucksvolle Bild, das 
das Auftauen der Permafrost-Böden infolge des Klimawandels 
visualisiert: Während am Himmel das Sternbild des „Großen 
Bären“ blinkt, taucht in dem aufgetauten Boden ein gewaltiger 
Schädel des Höhlenbären auf.

Viele Arbeiten der 1945 in Anzhausen geborenen Künstlerin 
sind ein Plädoyer für den Tierschutz. Für sie bilden Mensch und 
Tier eine Einheit: „Es ist eine Anmaßung, was wir den Tieren 
antun.“ Gern ergreift sie Partei für die Tiere und dreht den 
Spieß um. So lässt sie einen am Fallschirm hängenden Hasen 
mehrere Jäger verfolgen. In ihrer Interpretation des Märchens 
„Rotkäppchen“ ist auch nicht der Wolf der Bösewicht, sondern 

der Jäger. Und sogar die Großmutter entpuppt sich laut Ursel 
Decker „als Schlitzohr“, weil sie sowohl Rotkäppchen als auch 
dem Jäger zugeneigt ist. Während Rotkäppchen, die Groß-
mutter und der Wolf am Tisch friedlich Karten spielen, kommt 
der Jäger und erschießt den Wolf. Ursel Deckers Überzeugung 
spiegelt sich ebenfalls in dem äußerlich impressionistisch hei-
ter wirkenden, aber tiefgründigen Bild „Am Anfang war die 
Zelle“: Es zeigt menschliche und tierische Embryonen, die in 
ihrer späteren Gestalt vereint auf ihre Geburt warten. 

Ursel Decker deckt gerne menschliche Schwächen auf, zum 
Beispiel die Neugier: Eine Frau beobachtet aus dem Fenster 
heraus mit verschmitztem Lächeln ihre Mitmenschen. Mit dem 
„modernen Zauberlehrling“ erinnert die Künstlerin an Goethes 
Verse: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los“: Ein 
Mann sitzt am PC, umschwirrt von Heuschrecken. In einer Se-
rie von Tuschezeichnungen karikiert sie Menschen: Touristen, 
die arme Einheimische fotografieren. Oder Urlauber, die sich 
am „Ballermann“ betrinken - beobachtet von Straßenhunden. 
Bei der heiter bunten Serie „Des Kaisers neue Kleider“ beweist 
Ursel Decker ebenfalls ihr Können als Karikaturistin. Das Volk 
bejubelt scheinheilig den in einer Sänfte thronenden nackten 
Kaiser. „Es geht mir um das Lügengebäude und all die Nicker“, 
erklärt die Künstlerin.

Ursel Decker nutzt für ihre Bilder „alle Techniken, die ich ken-
ne“ - Zeichnung, Malerei, Aquarell, Radierung oder Lithografie. 
Ab und zu greift sie sogar zur Spraydose. Sie hat auch Lust auf 
Experimente: Auf einem ihrer Bilder lacht zum Beispiel inmitten 

Kunst zum  
Nachdenken und 

Schmunzeln

Ursel Decker

Ursel Decker denkt viel nach. Über unsere Gesellschaft, über die Umwelt oder über das Verhältnis  
der Menschen zu den Tieren. Das Fazit ihrer Gedanken drückt sie in ihren Bildern aus. „Es sind keine Themen 

für die Spaßgesellschaft“, sagt die Künstlerin. Dennoch blitzt aus vielen ihrer Werke ihr Sinn für Witz  
und Ironie. Vom 21. Oktober  bis zum 8. Dezember ist ihre Ausstellung im Rahmen der Reihe „IHK-Galerie“  

in der Industrie- und Handelskammer Siegen zu sehen. Titel: „Ausguck“.

Text: Brigitte Wambsganß     |     Fotos: Ursel Decker
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